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TEIL I STADTEBAULIcHE BEGRÜNDUNG

1 . ANLASS UND ZIEL DEF PLANUNG

Die Stadt Werder (Havel) möchte durch die Aulstellung des Bebauungsplans Nr. 061/10
,,Gewerbe- und Industriegebiet Werder - Kemnitz" den vorhandenen cewerbestandort der
Pektinfabrik im Ortsteil Kemnitz sowie eine vom Grundeigentümer geplante Erweiterung pla-
nungsrechtlich sichern. Der Aufstellungsbeschluss wurde durch die Stadtverordneten der
Stadt Werder (Havel) am 26.08.2010 gefasst.

Der Eigentümer der bestehenden Pektinfabrik an der Phöbener Chaussee jm Ortsteil Kem-
nitz hat am 18.06.2010 einen entsprechenden Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplan-
verfahren gestellt, da er beabsichtigt, die gewerblich-industrielle Nutzung auf dem Gelände
des Werkes weiter zu entwickeln. Ziel des Bebauungsplanverfahren ist, nicht nur für den
Produktionsstandort den Bestandschutz zu sichern, sondern darüber hinaus auch seine
Entwicklungsfähigkeit zu gewährleisten, um bei notwendigen technischen Anderungen und
Ergänzungen oder bei Produktionserweiterungen über ausreichende Entwicklungspotenziale
verfügen zu können.

Die Planung trägt damit zu einer deutlichen und nachhaltigen Verbesserung der Wirtschafts-
struktur der Stadt Werder bei. Mit der angestrebten Entwicklung werden die Belange der
Wirtschaft und die Belange zur Erhaltung, Sicherung und Schaffung von hochwertigen Ar-
beitsplätzen in der Stadt Werder gemäß S 1 Abs. 6 Nr.8 a) und c) BaucB entsprechend be-
rücksichtigt. Der Schutz der in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Nutzungen wie
Wohnen, Wochenend- und Erholungsnutzungen darf bei der wirtschaftlichen Betrachtung der
Gewerbenutzung allerdings nicht außer Acht gelassen werden.

Auf Grund dieser beiden benachbarten Nutzungen (Wohnen und Gewerbe/lndustrie) ist die
Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Es bestehen Schutzansprüche, die im Zuge
dieses Bebauungsplanverfahrens zu erfassen, zu bewerten und in eine Gesamtentwicklung
im betroffenen Raum einzufügen sind. Der Bebauungsplan dient jedoch in erster Linie auch
dem Schutz des Betriebes vor möglichen Veränderungen in der Nachbarschaft

PLANUNGSGRUNDLAGEN UND PLANGEBIET

2.1 Lage und räumlicher Geltungsbereich

Das ca. 21,6 ha große Plangebiet befindet sich im Ortsteil Kemnitz, westlich der Phöbener
Chaussee. Der Geltungsbereich wjrd begrenzt durch die Kemnitzer Heidestraße im Norden,
die Phöbener Chaussee im Osten und Waldflächen im Süden und Westen.

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich in der Gemarkung Kemnitz, Flur 3 die
Flurstücke 9711 , 9712, , 9911, tOOl1, 10111 , 101/2, 10212, 11212, 11312, 117, 119, 120, 407,
408, 409, 410, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 426, 424, ß0, 431, 432, 433, 440, 441, 4A2,
484. 486. 488 und 490.

Eine Ubersicht des Bebauungsplanes ist dem Deckblatt dieser Begründung zu entnehmen,
die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der Planzeichnung.
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2.2 Umgebende Siedlungsstruktur

Das Umfeld ösllich des Plangebietes ist heterogen geprägt durch Wohn- und Erholungsnut-
zungen, weit überwjegend in Form von Wochenendhäusern, freistehenden Einfamilienhäu-
sern sowie Lauben. Nördlich des Plangebietes verläuft der Berliner Ring (BAB A10). Wesf
lich und südlich des Plangebietes schließen sich größere zusammenhängende Waldflächen
an, die bis an die Kemnitzer Chaussee reichen und sich nördlich der BAB A 10 bis zur Orts-
lage Kemnitz fortsetzen.

Zwischen der Pektinfabrik und der Havel im Osten befindet sich der Siedlungsbereich Kolo-
nie Zern (siehe auch Anlage 1 'Nutzungen in der Umgebung'). Diese ist überwiegend ge-
prägt durch ein dichtes Nebeneinander von Freizeitwohnungen in Ferien- und Wochenend-
häusern, Unterkünften eines ehemaligen Erntelagers und Wohngebäuden. Die abgeschie-
dene Lage und die Naturnähe der Kolonie Zern mit ihrem teilweisen Waldcharakter und der
unmiltelbaren Nähe zur Havel bietet Anwohnern und Gästen eine hohe Attraktivität. Ande-
rerseits wird die Erholungs- und Aufenthaltsqualität durch die vorhandene Gemengelage, die
Lärmemissionen der BAB A 10 und die zeitweiligen Geruchsemissionen des Klärwerks be-
reits eingeschränkt.

Die Gemengelage ist geprägt durch die gewerblich / industrielle Nutzung der Pektinfabrik,
des Klärwerks nördlich der BAB A 10 sowie der A 10 und L 90 (Phöbener Chaussee) einer-
seits und der Wohn" und Erholungsnutung anderseits. Der Schwerpunkt der Wohnnutzung
besteht südlich des Havelweges, der gegenüber der Apfelallee im Geltungsbereich zum
Großen Zernsee führt. Dort befinden sich zwei Mehrfamilienhäuser und 11 Einfamilien- und
Doppelhäuser. Die Mehrf amilienhäuser verfügen über zwei Geschosse und ausgebautem
Dachgeschoss. Die Siedlung ist städtebaulich nicht eingebunden. Die Nähe zur Autobahn
schließt eine weitere Entwicklung, vor allem in Richtung Norden, aus.

Den Siedlungsursprung der Kolonie Zern bilden sieben Einzelhäuser (ein- und zweigeschos-
sig) mit Waldsiedlungscharakter im südlichen Bereich der Kolonie Zern an der Phöbener
Chaussee/ Zur Elkawerft.

Die übrigen bebauten Flächen der Kolonie Zern sind Wochenend- und derzeit ungenutzte
Ferienhausanlagen. Diese werden vor allem in den Sommermonaten und an Wochenenden
genutzt. Allerdings ist auf Grund des hohen Ausstattungsgrades einiger Häuser eine fakti-
sche Wohnnutzung nicht auszuschließen. Die Siedlungen sind heterogen: Parzellen,
Grundstücke und Gebäude weisen unterschiedliche Größen auf, die Flächen sind teils einge-
friedet, teils ist der öfientliche und der private Raum nicht eindeutig abgegrenzt. Die Gebäu-
de sind zumeist eingeschossige Bungalows unterschiedlicher Bauweise, z.T. sind die Dächer
ausgebaut- Der Zugang zur Havel ist i.d.R. gegeben. Es befjndet sich auch Bebauung inner-
halb des Wasserschutzstreif ens.

lm nordöstlichen Bereich entlang der Phöbener Chaussee bilden großzügige, nur geringtügig
bebaute Flächen mit heterogener Nutzung ein durch große Obstgartenbrachen, kleinere
Waldllächen und vereinzelten Wohngebäuden geprägtes Gebiet. Ejn einzelnes Wohngebäu-
de befindet sich unmittelbar nördlich des Geltungsbereichs in exaltierter Lage zwischen der
Kemnitzer Heidestraße und der BAB-Abfahrt der Anschlussstelle Phöben.

Zudem befindet sich eine kleinere gewerbliche Nutzung im Nordosten der Kolonie Zern in
Form eines Fischereibetriebes mit Fischfang, Fischzucht, Fischräucherei und Direktvertrieb
auf dem Gelände. Südlich des Fischereibetriebes schließt sich eine ungenutzte Ferienhaus-
anlage an, die aus mehreren Bungalows und Gruppenunterkünften besteht und ehemals
Saisonarbeitern als Unterkunft zur Verfügung stand. Ein weiteres cewerbegebiet befindet
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sich südwestlich der L 90 in den Havelauen. welches Bestandteil des rechtswirksamen Be-
bauungsplanes Nr. 029/95 ,,Havelauen Werder" ist.

2.3 Vorhandene Bebauung und Nutzung des Plangebietes

Die Flächen innerhalb des Plangebietes befinden sich zum überwiegenden Teil im Eigentum
der Unternehmensgruppe Herbstreith & Fox. Eine mit Wegerecht versehene, gesonderte
Wegeparzelle bildet die Erschließung für ein Wohngebäude aul dem Gelände. Dieses befin-
det sich in Privatbesitz und gehört nicht zum Werksareal. Das Wohnhaus liegt zwar zentral
innerhalb des Werksgeländes, allerdings auf einem rund 6.600 m, großen Grundstück. Ein
weiieres Wohngebäude befindet sich am nordöstlichen Rand des Plangebietes direkt an der
L 90.

Neben der Unternehmensgruppe Herbstreith & Fox sind weitere Unternehmen im Plangebiet
angesiedelt. Die Firma Bärenmenü, die seit 1995 an diesem Standort eine Küche bekeibt
und seit 2009 zur Unternehmensgruppe Sodexo gehört, hat innerhalb des Plangebietes ihre
Verwaltungs- und Produktionsgebäude. Nördlich des Verwaltungsgebäudes befindet sich der
Hauptsitz der Fa. Condio, deren Arbeitsbereich die Stabilisierung von Lebensmitteln bildet.

Die übrigen Flächen bilden das Fabrikgelände der Unternehmensgruppe Herbstreith & Fox
und dienen als Produktions-, Verwaltungs-, Lager- und Versorgungsgebäude für die Produk-
tion von Pektin und anderen Nahrungsmitteln. Erschlossen wird das Werkgelände über einen
nördlichen und südlichen Erschließungsstich, die von der Phöbener Chaussee in das Plan-
gebiet führen. Der nördljche Erschließungsstich trägt die Bezejchnung Apfelallee. Die meis-
ten Gebäude innerhalb des Plangebietes dienen der Produktion und der Lagerung. Die Pro-
duktion konzentriert sich im südöstlichen Bereich des Plangebietes. Hier befinden sich meh-
rere Produktionshallen, sowie Gebäude für die Alkoholherstellung sowie für die
Trestertrocknung. Pförtner- und Verwaltungsgebäude befinden sich auf dem Gelände zwi-
schen der Phöbener Chaussee und den Produktionshallen. Das Logistikzentrum sowie wei-
tere Produktionsanlagen befindet sich im nordwestlichen Bereich des Plangebietes. Die übri-
gen Gebäude dienen als Lagerhallen und Werkstätten.

Die Gebäude variieren stark in ihrer Größe. Das Logistikzentrum ist in dem mit Abstand
größten Gebäude mit einer Grundfläche von rd.13.200 m, auf dem Gelände untergebracht.

Stellplätze für Besucher und Mitarbeiter stehen in erster Linie an der südlichen Erschließung
zur Verfügung. Darüber hinaus befinden sich weitere Stellplätze vor den Bürogebäuden der
Fa. Sodexo und der Fa. Condio. Freiflächen befinden sich vor allem im nördlichen Bereich
des Plangebietes sowie zwischen den einzelnen Gebäuden. Hier bietet sich die Möqlichkeit
zur Erweiterung der Produktion oder sonstiger Betriebszwecke.

Als Fazit der Bestandsaufnahme der umgebenden Siedlungsstrukturen und der Nutzungen
innerhalb des Plangebietes kommt die Stadt Werder (Havel) zu der Feststellung, dass es
sich im vorliegenden Fall um eine Gemengelage, und zwar eine Großgemengelage handelt.
Die Großgemengelagen betreffen die Nachbarschaften großflächiger Nutzungen, die sich
wechselseitig beeinflussen können. Die Großgemengelage betritft eine Grenzlage zumeist
zwischen Wohnsiedlungen,M,/ohnbereichen und mittleren bis großen Gewerbe- oder Indust-
riegebieten. Es handelt sich um eine Problematik der ,,Nahtstellen". (Zur Gemengelage siehe
auch Punkte 4.4. und 4.5)
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2.4 Erschließungssituation

Das Plangebiet befindet sich westlich der Phöbener Chaussee und wird direkt über diese er-
schiossen. Das Plangebiet liegt unmittelbar an der BAB-Abfahrt ,,Phöben" der A 10 (Berliner
Ring). Auf dem Gelände selbst befinden sich mehrere Straßen, die die einzelnen Gebäude
der Pektinfabrik erschließen. StellDlätze für Besucher und Mitarbeiter befinden sich ebenfalls
auf dem Betriebsgelände.

Das Plangebiet ist an sämtliche technischen Medien, die auch für eine zukünltige Nutzung
ausreichend dimensionierl sind, angeschlossen.

3. PLANUNGSVORGABENUNDRAHMENBEDINGUNGEN

3.1 Landesplanung und Raumordnung

Der neue Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) ist am 15.05.2009 in Kraft
getreten und ersetzt den bisherigen Landesentwicklungsplan engerer Verflechtungsbereich
{LEP eV). lm System der zentralen Orte ist die Stadt Werder (Havel) als Mittelzentrum in
Funktionsteilung mit der Stadt Beelitz eingeordnet.

Die Festlegungskarte 1 des LEP B-B stellt zur Steuerung der Siedlungsentwicklung zeichne-
risch Gestaltungsräume Siedlung dar, innerhalb derer die zukünftige Siedlungsentwicklung
vorrangig statt finden soll. Diese Entwicklung soll vorrangig unter Nutzung bisher nicht aus-
geschöptter Entwicklungspotenziale innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter In-
anspruchnahme vorhandener Inf rastruktur erfolgen.

Der landesplanerisch der Stadt werder (Havel) zugeordnete Gestaltungsraum Siedlung wird
nördlich begrenzt durch die BAB A 10 und zieht sich nach Süden bandartig mit der Lande-
straße L 90 als Achse über das Stadtgebiet Werder, das Ortszentrum von Glindow und in ei-
nem Korridor entlang der L 90 bis an die südliche Gemarkungsgrenze von Glindow. Nach
Osten und Westen wird der Gestaltungsraum Siedlung des Stadtgebietes Werder von den
umgebenden Gewässern begrenzt; das Ortszentrum von Glindow wird ebenfalls durch Ge-
wässer und die Glindower Alpen begrenzt.

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung. Generell gilt für die
Siedlungsent\ivicklungen, die auch die gewerblich-industrielle Entwicklung beinhaltet, das
Gebot der Innenentwicklung. Für großflächige gewerblich-industrielle Vorhaben werden Flä-
chen an gekennzeichneten Standorten (Festlegungskarte 1) vorgehalten. Für die Stadt WeF
der (Havel) ist hierfür kein Standort vorgesehen. Allerdings macht der LEP B-B deutlich, dass
die Schatfung räumlicher Rahmenbedingungen für eine wachslumsstarke Wirtschaftsregion
in Verbindung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen ohne quantitative Beschränkungen er-
folgen kann. Folgende Kriterien schalfen laut LEP B-B günstige Voraussetzungen für die
Entwicklung gewerblich-industrieller Nutzungen: die infrastrukturelle und naturräumliche Ge-
gebenheiten, die gute (überregionale) Erreichbarkeit sowie die Nachbarschaft zu Berlin.

3.2 Regionalplanung

Da der Regionalplan Havelland-Fläming mit Beschluss des OberveMaltungsgerichtes für
das Land Brandenburo vom 09.10.2002 für nichtio erklärt wurde und damit nicht mehr öffenl
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liche Belange formuliert, wird der Regionalen Planungsgemeinschalt die Planung lediglich
zur Kenntnisnahme zugesandt.

lvlit Beschluss der Regionalversammlung vom 02.09.2004, bestätigt am 07.02.2008, ist die
Aufstellung eines integrierten Regionalplanes mit Ausrichtung auf das Jahr 2020 eingeleitet
worden. Die Siedlungsentwicklung soll demnach unter weitgehender Nutzung der gegenwär-
tigen Inlrastruktur geschehen.

GemäB des Grundsatzes 2.3.2,, Sicherung eines wohnortnahen Arbeitsstättenangebotes"
soll der gewerbliche Siedlungsbestand in räumlicher Zuordnung zu den Hauptsiedlungen der
Zentralen Orte sowie den Funktionsschwerpunkten der Grundversorgung gesichert und be-
darfsgerecht entwickelt werden. Dies steht im Einklang mit der Intention dieses Bebauungs-
planes.

3.3 Flächennutzungsplan der Stadt Werder (Havel)

In dem seit dem 19.12.2008 wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) 2020 der Stadt Werder
(Havel) sind die Flächen des Geltungsbereiches als gewerbliche Baufläche dargestellt. Dar-
über hinaus sieht der FNP entlang der Phöbener Chaussee einen 20m breiten crünzug vor,
der lediglich im Bereich der Anbindung Apfelallee/Phöbener Chaussee unierbrochen ist.

Die Stadt Werder (Havel) wird in einem Parallelverfahren zum Bebauungsplan Nr. 061/10
,,Gewerbe- und Induskiegebiet Werder Kemnitz" eine Anderung des Flächennutzungsplanes
durchführen und diesen Grünzug als gewerbliche Baufläche darstellen. Der Grünzug war im
Rahmen der Erarbeitung des Flächennutzungsplanes 2020 aus dem Flächennutzungsplan
der ehemaligen amtsangehörigen Gemeinde Kemnitz übernommen worden, in dem die Ko-
lonie Zern als Wohnbau- und Sonderbauflächen dargestellt waren. Eine Nachbarschaftsver-
träglichkeit zwischen Gewerbe und bestehenden Wohn- und Freizeitnutzungen lässt sich
durch Regelungen zum lmmissionsschutz in diesem Bebauungsplan besser herstellen als
durch die Festsetzung eines 20 m breiten Grünstreifens, der hinsichtlich einer Lärm- oder
Geruchsausbreitung keine besondere Bedeutung haben wird.

Das Plangebiet lässt sich durch die Darstellungen als gewerbliche Baufläche grundsälzlich
aus dem Flächennutzungsplan zu einem Gewerbe- und Industriegebiet gemäß der Sg I und
9 BaUNVO entwickeln.

Unmittelbar an das Plangebiet angrenzend werden im Flächennutzungsplan Wald- und
Grünflächen dargestellt. In ca. 200 bis 250 m südöstlicher Richtung stellt der Flächennut-
zungsplan im Bereich der Havelauen Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen sowie weitere
oewerbliche Bauflächen dar.

3.3 Übersicht des Aufstellungsverfahrens

Termin Verfahrensschrltt

26.08.2010 Autslel lunqsbeschluss BaUGB $ 2 {1) Satz 1

15 .10 .2010 Bekannlmachung des Aufstellungsbeschlusses BaUGB $ 2 (1) Salz 2
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4. ABWAGUNGUNDKoNFLIKTBEWALTIGUNG

4.1 Ergebnisse der Öfientlichkeitsbeteiligung

lm bisherigen Verlahren hat noch keine Otfentlichkeitsbeteiligung statt gefunden. Nach der
zunächst frühzeitigen Beteiligung der öfentlichkeit gemäß $ 3 (1) BauGB werden an dieser
Stelle die eingegangenen Stellungnahmen und deren weitere Berücksichtigung im Bebau-
ungsplanverfahren zusammenlassend wieder gegeben.

4.2 Ergebnisse der Behördenbeteiligung

lm bisherigen Verfahren hat noch keine Beleiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange statt gefunden. Mit dieser vorliegenden Vorentwurfsfassung findet die
frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß S 4 (l) BauGB, dem sogenannten ,,Scoping",
statt. Nach erfolgler Bete!ligung werden an dieser Stelle die eingegangenen Stellungnahmen
und deren Berücksichtigung im Bebauungsplan zusammenfassend wieder gegeben.

4.3 Belange des Nachbarschutzes

Wie unter Punkt 2.2 dargelegt, wird das Plangebiet und seine nähere Umgebung geprägt
durch die unmittelbare Nachbarschaft emittierender Gewerbebetriebe und störungsempfind-
licher Wohnnutzungen und stellt damit eine sog. ,,Gemengelage" dar.

Der Begriff "Gemengelage" ist kein gesetzlicher Begriff. Er ist in der Praxis des öffentlichen
Baurechtes entstanden. Kennzeichnend für eine Gemengelage sind zwei l\,,lerkmale: Es ist
bereits ein überwiegend bebauter oder anderweitig genutzter Bereich vorhanden, zumeist im
"gewachsenen" Bestand und die Konfliktlage kann auf der Ebene schädlicher Umwelteinwir-
kungen bestehen.

Bauleitplanerisch ist das Verhältnis der geplanten Erweiterung des Gewerbe- und Industrie-
slandortes zur vorhandenen Wohnnutzung abzuwägen. Die vorhandenen Vorbelastungen
berechtigt nicht ,per se' zu einer Festschreibung gegebenenfalls bestehender Konfliktsituati-
onen. Vielmehr besteht grundsätzlich ein planerisches, allerdings abwägungsbezogenes
Verbesserungsgebot bei Gemengelagen. Das Gebot ist dem Entwicklungs- und Ordnungs-
gebot des S 1 Abs.1 BaUGB zu entnehmen.

Für die Beplanung einer bereits vorhandenen Gemengelage gill, soweit nicht für die Nach-
barschaft Gesundheitsgefahren nach S 5 Abs. 1 Nr. 1 BlmSchG drohen, der Grundsatz der
gegenseitigen Rücksichtnahme. Maßgebend ist somit die gegebene Vorbelastung. ln einer
tatsächlich vorhandenen Gemengelage besteht eine Pflicht zu Rücksichtnahme im Sinne ge-
steigerter Duldungspflichten aul "beiden Seiten". Die Einschränkungen beziehen sich auf fol-
gende Bereiche: '

1. Hinnahme einer erhöhten Belastungslage. Für den Betrotfenen (Situationsbelastete
Wohnnutzung) bedeutet dies eine gesteigerte Duldungspflicht und eine verminderte Ab-
wehrmöglichkeit.

Vgl.: Planen und Bauen in Gemengelagen, Prol. Dr. Df. Berkemann, vhw-Senr narc, NW 061930,20. FebrLrar 2006,
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2. Ausnutzen einer erhöhten Belastungslage. Für die Begünstigten (Situationsbegünstigtes
Gewerbe und Industrie) bedeutet dies umgekehrt ein rechllich zulässiges Überschreiten der
sich sonst ergebenden Anforderungen umweltschützender Standards.

3. Minderung der Entfaltungsmöglichkeit. Für den Situationsbegünstigten (Gewerbe, Indus!
rie) besteht nur eine geminderte Möglichkeit sich "auf Kosten" der Situationsbelasteten wei-
ter zu entfalten. Das führt zu einer Einschränkung des betrieblichen Erweiterungsinteresses.

Bei der vorliegenden Planung sind zum einen die vorhandenen Vorbelastungen, zum ande-
ren die geplanten bzw. durch planungsrechtliche Festsetzungen möglichen Vorhaben im
Plangebiet zu berücksichtigen.

Neben den neu geplanten Anlagen, sind im Rahmen der Bauleitplanung auch emittierende
Anlagen im Bestand zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich im vorljegenden Bebau-
ungsplan um eine Trestertrocknungsanlage und eine Kraffwärme-Kopplungsanlage (KWK-
Anlage).

Für die vorhandene Trestertrocknungsanlage liegt ein Bericht über Staubemissionsmessun-
gen in der Abluft vof. Anlass der Messungen war die Überprütung der durch das Landesamt
für lmmissionsschutz erteilten Auflagen. Danach durfte der Gesamtstaubgehalt im Abgas der
Anlage zur lrestertrocknung 75 mg/m3 - bezogen auf feuchtes Abgas im Normzustand -
nicht überschreiten. Die Messungen haben ergeben, dass die vorgegebenen Emissions-
grenzwerte entsprechend den Auflagen eingehalten wurden.

Für die KWK-Anlage wurde durch das AKusT|K-lngenieurbüro Dahms ein schalltechni-
sches Gutachten erstellf. Anlass des Gutachtens war der Austausch des vornanoenen
Dampferzeugers durch ein Aggregat mit höherer Dampfleistung und zusätzlicher elektrischer
Leistung. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen des nachbar-
schaftlichen Umfeldes beim Betrieb der neuen Anlage unterbleiben, wenn spezielle Schall-
schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Die im Gutachten beschriebenen Maßnahmen
wurden im Rahmen der nachfolgenden Genehmigung nachgewiesen.

lnsgesamt ergeben sich durch die vorhandenen Anlagen keine Anhaltspunkte für eine un-
zumutbare Beeinträchtigung der schützenswerten Nutzungen in der Nachbarschaft.

Neben der vorhandenen Nutzung plant das Unternehmen zudem die eine Erkundung von
Erdwärme sowie Anlagen zur Obstverarbeitung und zur Obsttrestertrocknung auf einer noch
unbebauten Fläche im Norden des Werksgeländes. Von den beiden geplanten Vorhaben
sind nur beider Obsttrestertrocknungsanlage im Grundsatz schädliche Emissionen zu erwar-
ten, die zu einer Beeinträchtigung von schützenswerten Nutzungen führen könnte.

Das Bauplanungsrecht stuft die zur Gewinnung von Erdwärme erforderlichen technischen
und baulichen Einrichtungen als gewerbliche Anlagen ein, von denen in der Regel keine er-
heblichen Störungen der Nachbarschaft durch Lärm, Luftschadstoffe oder cerüche ausge-
hen.

Bei einer Tresterlrocknungsanlage handelt es sich zwar nicht um eine genehmigungsbedürf-
tige Anlage im Sinne des S 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchc), allerdings gehen
vor der Anlage Lärm und Geruchsemissionen aus, deren Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft untersucht werden müssen. Vergleichbar wäre die Trestertrocknungsanlage mit einer
Anlage zur Trocknung von Grünfutter gemäß Ziffer 5.4.7.25 des Anhangs zur 4. Blrnschv.

,Berchl überdie Durchiüh.uns von Em ssionsmessunger' ; TUV Nord Umwetschulz cmbH, Ftoslock, 1o.oj.2ooo
rmmissiorsprognose iür d e Ene.giezenlrae der Ue.bslreilh & Fox cmbH Standod Pektin,Fabik Werder; AKUSTIK
INGENIEURBUFO DAHI\lSi Potsdam, 07.06.2004
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Gemäß der TA-Luft wäre damit ein Mindestabstand zur nächsten vorhandenen oder in einem
Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung von 500 Metern erforderlich.

Auf Grund der in rechtlicher Hinsicht großen Heterogenität der umgebenden Nutzungen er-
geben verschiedene Fallkonstellationen

. Pektinfabrik / vorhandene Wohnnutzung auf dem Werksgelände,

. Pektinfabrik / geplante Ferienwohnanlage im Bereich des im Verfahren befindlichen
Bebauungsplanes 056/09,,Havel-Camp Kemnitz",

. Pektinfabrik / vorhandene Wohnnutzung im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 004/92
1 C ,

. Pektinfabrik / übrige vorhandenen Wohnnutzung.

Wohnnulzung aul dem Werksgelände

Die beiden vorhandenen Wohnbebauungen innerhalb des Gewerbegebiets werden durch
diesen Bebauungsplan Nr. 061/10 planungsrechtlich nicht gesichert. Der Bebauungsplan
setzt für die Bereiche, in denen sich die beiden Wohngebäude befinden, Gewerbegebiet fest.
Eine allgemeine Wohnnutzung ist demnach ausgeschlossen. Die nach S I Abs. 3. Nr. 1
BaUGB ausnahmsweise zulässige betriebsbezogene Wohnnutzung kann für den vorliegen-
den Fall nicht herangezogen werden, da es sich um eine nicht den im Plangebiet befindli-
chen Betrieben zugeordnete Wohnnutzungen handelt.

Für die vorhandene Wohnbebauung ist die getroffene Festsetzung als enteignungsgleicher
Eingriff zu bewerten. Für die Wohnnutzungen besteht zwar zunächst ein Bestandsschutz, ei-
ne Entwicklung ist jedoch nicht möglich. Die Gemeinde hat bereits im Flächennutzungsver-
fahren mit der Darstellung einer gewerblichen Baufläche deutlich gemacht, dass sie an dem
betreffenden Standort eine Wohnnutzuno aus städtebaulicher Sicht für nicht sinnvoll erach-
teL

Geplante Ferienwohnanlage im Bereich des im Verfahren betindlichen Bebauungspla-
nes 056/09 ,,Havel-Camp Kemnitz"

Der Bebauungsplan 056/09 'Havel-Camp Kemnitz" befindet sjch wie der Bebauungsplan
061/10 ,,Gewerbe- und Industriegebiet WerderKemnitz" im Aulstellungsvedahren. Die bei-
den Pläne werden ab der Enhvurfsfassung dieses Bebauungsplanes parallel das Verfahren
durchlaufen, und sind somit zur gegenseitigen Rücksichtsnahme verpfl ichtet.

Der geringste Abstand zwischen den beiden Plangebieten beträgt ca. 400 m.

lm Bebauungsplan Nr. 061/10 wird eine Gliederung der gewerblichen Bauflächen in Gewer
begebiet (GE) und Industriegebiet (Gl) vorgenommen. Innerhalb des Gewerbegebietes ist
davon auszugehen, das keine Betriebe und Anlagen entstehen können, die eine Beeinträch-
tigung für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 056/09 ,,Havel-Camp Kemnitz" nach
sich ziehen, da hier nach der BaUNVO nur die Unterbrjngung von nicht erhebljch belästigen-
den Gewerbebetrieben zulässig ist. Das Gl wird in ejnem lvlindestabstand von mehr als 500
m zur äußeren Grenze des Bebauungsplanes Nr. 056/09 'Havel-Camp Kemnitz" festgesetzt.
Damit wäre der nach TA -Luft einzuhaltende lvindestabstand Abstand gewährleistet. Somit
scheinen weitergehende Gliederungen des Plangebietes in Bezug auf den Bebauungsplan
Nr.056/09 nicht erforderlich.

Pektintabrik / vorhandene Wohnnutzung im Bereich des Bebauungsplanes Nr, 004/92
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Es ist davon auszugehen, dass der Schutzanspruch der vorhandenen Wohnnutzung im Be-
reich des Bebauungsplanes Nr.004/92 1 C eine Einschränkung der Lärmentwicklung durch
im Plangebiet (lndustriegebiet) zulässige gewerbliche Nutzungen im weiteren Verfahren er-
lorderlich machen wird.

Der kürzeste Abstand zwischen der vorhandenen Wohnbebauung und dem Werksgelände
beträgt ca. 260 m. lm wirksamen Flächennutzugsplan der Stadt Werder (Havel) ist eine grö-
ßere Wohnbaufläche dargestellt, als die derzeit realisierte Entwicklung. Der Abstand der
dargestellten Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan beträgt ca. 190 m.

Generell muss die Wohnbebauung berücksichtigt werden. Die geplanten Anlagen zur Obst-
verarbeitung und zur Obsttrestertrocknung sind auf einer noch unbebauten Fläche im Nor-
den des Werksgeländes, in einem Abstand von über 500 m zur vorhandenen Wohnbebau-
ung geplant. Damit wäre der nach TA -Luft einzuhaltende [,4indestabstand Abstand ebenfalls
gewährleistet.

Für die übrigen Flächen insbesondere der GlFlächen muss über ein Fachgutachten eine
Berechnung der maximal zulässigen Emissionen berechnet werden.

Peklinfabrik / übrige vorhandene wohnnutzung.

In dieser Fallkonstellation besteht eine Ptlicht zu Rücksichtnahme im Sinne gesteigerter Dul-
dungspflichten auf "beiden Seiten", da der Trennungsgrundsatz bei der Überplanung der be-
reits vorhandener Gemengelagen nicht berücksichtig werden kann.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind daher folgende Aspekte abwägungserheb-
lich:

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Gemengelage schon seit längerer Zeit fast prob-
lemlos besteht. Auf Beschwerden wurde in der Regel durch Abhilfemaßnahmen reagiert. Die
Geruchsimmissionen wurden durch die zuständigen Behörden bisher als zumutbare Beein-
trächtigungen bewertet.

Zudem genießt der Betrieb, der zulässig errichtet und in einem immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahren auf beslimmte Lärmgrenzwerle festgelegt worden ist, Bestands-
schutz. Dieser "Bestandsschutz" ist Bestandteilder Situation, in die das Grundstück und sei-
ne Umgebung hineingestellt sind.

Gleiches trilft allerdings auch für die übrige nicht durch einen Bebauungsplan abgesicherte
Wohnnutzung zu. Wohnnutzungen, die auf einer Baugenehmigung beruhen, haben einen
Schutzanspruch, den ungenehmigte Nutzungen nicht haben. Der zulässige Störungsgrad va-
riiert je nach der Schutzwürdigkeit des Gebietstyps.

lm vorliegenden Fall sind die betrotfenen Wohngebäude weder durch die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan noch durch einen Bebauungsplan gesichert, d. h. der Schutzanspruch
dieser genehmigten Wohnnutzung ist geringer als in planungsrechtlich gesicherten Wohnge-
bieten.

lm Ergebnis erfordert der Schutzanspruch der in geringer Entfernung zum Plangebiet vor-
handenen, genehmigten Wohnnutzungen, denen aufgrund der Lage im Außenbereich der
Schutzanspruch eines Mischgebietes oder sogar von Betriebsleiterwohnungen in Gewerbe-
gebieten zuzumessen ist, eine Einschränkung der Lärmentwicklung durch im Plangebiet (ln-
dustriegebiet) zulässige gewerbliche Nutzungen.

1 0
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4.4 Allgemeine Anlorderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicher-
heit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung stehen in engem Zusammenhang mit dem auf die
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt gerichteten Planungsgrundsatz des S 1 Abs. 5
S. 2 BauGB. Sie sind durch eine dem S 50 BlmSchG entsprechende Zuordnung von Flächen
mit emittierenden Nutzungen zu Wohnbauflächen zu berücksichtigen, z.B. durch Abstände
zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten.

Wie unter Pkt. 1 bereits dargestellt, plant die Stadt Werder (Havel) mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 061/10 "Gewerbe- und Industriegebiet Werder - Kemnitz" die vorhan-
dene gewerbliche Nutzung auf dem Gelände zu sichern und die Erweiterung der bestehen-
den Pektinfabrik durch die Errichtung von Anlagen zur Obstverarbeitung und zur
Obsttrestertrocknung sowie gegebenenfalls die Erkundung von Erdwärme (Geothermie) auf
einer noch unbebauten Fläche im Norden des Werksgeländes zu ermöglichen.

Für die Genehmigung von geothermischen Anlagen sind neben bauplanungs- bzw. bauord-
nungsrechtliche Regelungen die Vorschriften des Bundesberggesetzes (BBergG), des Ab-
grabungsgesetzes sowie die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) bzw. die
landesrechtlichen Wassergesetze zu beachten. Die Gewinnung von Erdwärme untersteht
den Vorschriften des Bundesberggesetzes (BBergc), da Erdwärme dort als 'Bodenschatz"
definiert wird (vgl. S 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2b BBergG). Bauplanungsrechtlich sind die für die
Erdwärmenutzung zur Stromerzeugung erforderlichen (technischen und baulichen) Einrich-
tungen als gewerbliche Anlagen einzustufen, von denen in der Regel keine erheblichen Stö-
rungen der Nachbarschaft (etwa durch Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche) ausgehen könnena.

Die Stadt Werder (Havel) geht dem entsprechend davon aus, dass es zu keinerlei Nutzungs-
konflikten zwischen dem geplanten Vorhaben und den Nutzungen der Umgebung kommen
wtrd.

Die Unternehmensgruppe Herbstreith & Fox plant im nördlichen Bereich der Werksllächen
den Bau von Anlagen zur Obstverarbeitung und zur Obsttrestertrocknung. In einer
Obsttrestertrocknungsanlage durchläuft der zu trocknende Trester zusammen mit der Trock-
nungsluft die Trockentrommel. Dabel nimmt die Trocknungsluft die Feuchtigkeit aus dem
Trester aut. Die EMärmung der Trocknungsluft erfolgt mit Erdgas oder Heizö|.

Zur Einschätzung möglicher Emissionen einer Obsttrestertrocknungsanlage auf das Plange-
biet des im Verfahren befindlichen Bebauungsplanes Nr. 056/09 'Havel-Camp Kemnitz" wur
de eine gutachterliche Stellungnahme durch Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Reinhold Carle von der
Universität Hohenheim eingeholt, die der Stadt Werder (Havel) vorliegt.

In der gutachterlichen Stellungnahme wird ausgeführt, dass es sich bei einer Trester
trocknungsanlage nicht um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des S 3
Bundesimmissionsschutzgesetz (Blmschc) handelt. Der Gutachter führt aus, dass diese An-
lage ihrem Wesen nach am ehesten einer Zuckerrübenschnitzeltrocknungsanlage bzw. einer
Anlage zur Trocknung von Grünfutter entspreche. Beide Anlagen werden im Anhang zur 4.
BlmSchV geführt. Gemäß der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Lärm) soll
lediglich bei der Errichtung von Anlagen zur Trocknung von Grünfutter ein lvlindestabstand

vgl.: Klinski, Überblick über die Zulassung von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energten,
S. 89 - zitiert in: Umwellschulz im Planungsrecht, Texte 10/08, tJmwellbundesamt, Dessau-
Roßlau. lvlärz 2008



Sladt Werder (Havsl)r Begründung mit LJmwellbericht zum Bebauungsplan Nr. 061/10"Gewelbe- und Indlsftiegebiel Werder - Kemnitz' im OT Kemnitz - Vorentwurf - 10.05.2011

von 500 m zur nächsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbe-
bauung nicht unterschritten werden.

Nach Einschätzung des Gutachters ist davon auszugehen, dass Lärmbeeinträchtigungen für
das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 056/09, vor dem Hintergrund der Vorbelastung
durch die BAB A 10, nicht entstehen. Bei der vorherrschenden Windrichtung West-Süd-West
können jedoch zeitweilige Geruchsbeejnträchtigungen in Form vom Bratapfelgeruch nicht
völlig ausgeschlossen werden. Zu einer Minimierung der möglichen Beeinträchtigungen führt
der Umstand, dass eine Obsttrestertrocknungsanlage während des Jahres nicht dauerhaft in
Betrieb ist, sondern in erster Linie saisonal zur Erntezeit von z.B. Apleln.

Für eine belastbare Einschätzung der Auswirkungen der Luft- und Lärmemissionsauswirkun-
gen der Obsttrestertrocknungsanlage auf die vorhandenen schutzbedürftigen Nutzungen in
einem Abstand von weniger als 500 m von den Anlagen sind weitere Gutachten einzuholen.

Die Stadt Werder (Havel) stellt mit dem Bebauungsplan Nr. 061/10 ,,cewerbe- und lndustrie-
gebiet Werder-Kemnitz" einen sog. Angebotsbebauungsplan auf. lm weiteren Bauleitplanver-
lahren muss auf Grund der allgemein getroffenen Festsetzungen an Hand von immissions-
schutzfachlichen Gutachten überprült werden, in wie weit Maßnahmen zum Schallschutz
bzw. zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß S 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB
getroffen werden müssen. Diese werden, soweit erforderlich, als Festsetzungen in die Ent-
wurfsfassung dieses Bebauungsplanes lür die öffentliche Auslegung gemäß g 3 (2) BaUGB
aufgenommen.

5. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen S I (1) 1 BaUGB i.V.m. S 1 (2) BaUNVO

'12

5.1Art der baulichen Nutzung

s I (1) 1 BaucB i.V.m. S 11 (2) BaUNVO; S I (1) 14 BaucB

Die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungsarten resultieren aus der gewachsenen Nut-
zungsstruktur, den aktuellen Nutzungsabsichten sowie dem städtebaulichen Entwicklungs-
zielen zur Sicherung und Neuordnung des Gebietes.

Die im Flächennutzungsplan dargestellte gewerbliche Baufläche wird hinsichtlich der Art der
baulichen Nutzung im Bebauungsplan als Gewerbegebiet (GE) und als Industriegebiet (Gl)
festgesetzt. Die Festlegung der beiden Baugebiete im Plangebiet erfolgt vor dem Hinter-
grund immissionsschutzrechtlicher / nachbarschützender Belange.

Bei der Erweiterung vorhandener Gewerbegebiete sowie bei der Reaktivierung von Gewer-
bebrachen sind potenzielle Konflikte im Rahmen des vorbeugenden lmmissionsschutzes be-
reits im Bebauungsplan zu berücksichtigen und unter Verwendung des bauleitplanerischen
Festsetzungsinstrumentariums zu bewältigen. Besondere Bedeutung haben dabei die Glje-
derungsmöglichkeiten von Gewerbegebieten hinsichtlich ihres nachbarschaftlichen Störpo-
tenzials.

Gewerbe- und Industriegebiete dienen gleichermaßen der Unterbringung von Gewerbebe-
trieben. Planungsrechtlich unterscheiden sich die beiden Baugebietskategorien nicht nach
der Art der Betriebe sondern hinsichtl ich der von ihnen ausgehenden Emissionen. Während
das GE der Unterbingung von,,nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben" dient, sol-
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len im GI vor allem solche Betriebe untergebracht werden, die aufgrund ihres Störpotentials
in anderen Baugebieten nicht zugelassen werden können.

Gewerbegebiet (GE) gemäß S 8 BaUNVO

Der östliche Bereich des Plangebietes wird entlang der Phöbener Chaussee in einer Tiefe
von 100 m ab Plangebietsgrenze als Gewerbegebiet (GE) gemäß S 8 BaUNVO festgesetzt.
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der unterbringung von nicht erheblich belästigenden
Gewerbebetrieben. In dem Gewerbegebiet (GE) sind gemäß S 8 Abs. 2 folgende Nutzungen
zulässig:

. Gewerbebetriebe aller Art,

. Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe sowie

. Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie

. Tankstellen ($ I Abs.2 Nr.3 BaUNVO)

Ziel des Bebauungsplanes ist den Bestand und die Entwicklungsfähigkeit des vorhandenen
Betriebes zu sichern. Daher sollen im Plangebiet alle Nutzungen ausgeschlossen werden,
die durch mögliche Verdrängungen diesem Ziel entgegen stehen können. Außerdem werden
Nutzungen ausgeschlossen, welche die gewerbliche Nutzung aufgrund von Schutzansprü-
chen, beispielsweise gegenüber dem Gewerbelärm, potentiell einschränken könnten.

Daher sind Anlagen für sportliche Zwecke, sowie die ausnahmsweise zulässigen Nutzung
nach S I Abs. 3 Nr. 2. und 3. BaUNVO (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke und Vergnügungsstätten) nicht zulässig.

Einzelhandelsbetriebe sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn ein unmittelbarer Zusam-
menhang zu einem Gewerbebetrieb oder einem Handwerksbetrieb in räumlicher, wirtschaft-
licher oder betriebsstruktureller Hinsicht besteht und die Einzelhandelstätigkeit nur unterge-
ordnete Bedeulung hat.

Selbständige Einzelhandelsbetriebe, die zu den gemäß S 8 BaUNVO zulässjgen Gewerbebe-
trieben aller Art gehören, werden dadurch ebenfalls ausgeschlossen. Eine wesentliche Maß-
gabe einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ist die wohnungsnahe Versorgung der
Bevölkerung durch Ansiedlung und Sicherung von Betrieben des Einzelhandels an städte-
baulich integrierten Standorten. Diese Versorgungsbereiche sollen gestärkt und gesichert
werden.

Aufgrund der engen Verflechtung emittierender Gewerbenutzungen und störempfindlicher
Wohnnutzungen scheidet eine Gliederung des Gewerbegebietes mit Bezug auf die Ab-
standsliste aus. Die Festsetzung eines eingeschränkten Gewerbegebietes mit dem Emissi-
onsniveau eines l\,4ischgebietes kollidiert mit den vorhandenen und geplanten gewerblichen
Nutzungen. Aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Lärmquel-
len und ihrer Einwirkung auf störempfindliche Nutzungen muss im Bebauungsplan ein flä-
chenbezogener Schallleistungspegel"(FSP) oder ,,immissionswirksamer flächenbezogener
Schallleistungspegel" (IFSP) bzw. ,,Emissionskontingente" nach DIN 45691 festgesetzt wer-
den.

Die Möglichkeit der Gliederung von Gewerbe- und Industriegebieten mittels Festsetzung von
llächenbezogenen Schallleistungspegeln isl durch die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts bestätigt. Das Emissjonsverhalten von Betrieben und Anlagen wird dabei als
deren besondere Eigenschaft im Sinne des S 1 Abs.4 Satz 1 Nr.2 BaUNVO angesehen.
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Grundlage für derartige Festsetzungen ist ein schalltechnisches Gutachten, welches bis zur
Entwurfsfassung dieses Bebauungsplans zu erstellen ist.

Induslriegebiel (Gl) gemäß S I BaUNVO

Für die verbleibende Fläche, dem westlichen und weit übeMiegenden Teil des Plangebietes,
wird als Art der baulichen Nutzung ein Industriegebiet (Gl) gemäß g 9 BauNVO festgesetzt.
Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, die in an-
deren Baugebieten unzulässig sind.

Auf eine Festsetzung zur Einschränkung bzw. Gliederung des Industriegebietes mit Bezug
auf die brandenburgische Abstandsliste wird verzichtet. Die Liste wird inzwischen vom Lan-
desumweltamt als nicht mehr in allen Punkten aktuell angesehen, da sie in Teilen nicht mehr
den aktuellen Stand der Technik wiederspiegelt. Abstandserlasse und Abstandslisten ande-
rer Bundesländer (wie. Z.B. Nordrhein-Westfalen) können zwar eine Orientierung geben,
Festsetzungen in Bebauungsplänen in Brandenburg können darauf jedoch nicht unmittelbar
Bezug nehmen.

Zudem stellt die Stadt Werder (Havel) diesen Bebauungsplan auf, um den Bestandsschutz
für einen vorhandenen Betrieb zu sichern, sowie darüber hinaus auch seine Entwicklungsfä-
higkeit zu gewährleisten. Der Bedarf, die Zulässigkeit anderer betrieblicher Anlagen und Nut-
zungen zu regeln, besteht somit nicht.

Zulässig sind:

. Gewerbebetriebe aller Art,

. Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe

. Tankstellen.

Diese Nutzungen entsprechen den bereits bestehenden Nutzungen, die mit Hilfe dieses Be-
bauungsplanes gesichen werden.

Nicht zulässig sind die nach S 9 Abs. 3 Nr. 2 ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Das Gelände der Pektinfabrik
eignet sich auf Grund der bestehenden Nutzung hierfür nicht. Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind ebenfalls njcht zu-
lässig, um auch diesbezügliche Nutzungs- und Nachbarschaftskonflikte ausschließen zu
können.

Zum ,,Handwerkerprivileg" (untergeordnete Verkaufsstätten von produzierenden, weiterver-
arbeitenden oder Handwerksbekieben) und zur cliederung des Industriegebietes mittels
Festsetzung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln s.o..

Industriegebiete dienen ausschließlich der Unterbringung von Gewerbebetrieben, und zwar
vorwiegend solcher Betriebe, die in anderen Baugebieten unzulässig sind. Mit dieser Fest-
setzung soll einerseits der Bestand und die Entwicklung der vorhandenen Pektinfabrik und
der bestehenden anderen Nutzungen gewährleistet werden.

Andererseits sind auch Gewerbebetriebe aller Art zulässig, soweit eine Verträglichkeit mit
der aufgezeigten Nachbarschaft mit Schutzanspruch gewährleistet werden kann. Da außer
den vorhandenen Nutzungen zur Zejt keine andere ansiedlungswillige Industrienutzung be-
kannt ist, müssen die Verträglichkeiten auf der bauordnungsrechtlichen- bzw. immissions-
rechtlichen Ebene geklärt und gelöst werden. Dieses Gebot der planerischen Zurückhaltung
muss deshalb in diesem Bebauungsplan Anwendung finden.
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5.2Maß der baulichen Nulzung

S 9 (1) 1 BaUGB i.V.m. SS 16 u. 19 BaUNVO

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Gewerbegebiet und im Industriegebiet durch die
festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) sowie die Baumassenzahl (BMZ) bestimmt. Auf dje
Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) wird verzichtet, da die zulässjgen cebäude
eines Industriegebietes nicht generell in Geschossbauweise errichtet werden bzw. Geschos-
se von überdurchschnittlicher Höhe aufweisen können. Stattdessen wird die Baumassenzahl
(Bl/Z) festgesetzt. Diese dient ebenfalls der Begrenzung der cebäudemasse, wie die GFZ,
und beschreibt den Gesamtumfang in Kubikmeter umbautem Raum je Quadratmeter G.und-
stücksfläche.

Gewerbegebiel und Industriegebiet

Das Maß der baulichen Nutzung für das Gewerbegebiet wie auch das Industriegebiet wird
mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 festgesetzt. Dies ermöglicht eine optimale bauli-
che Nutzung des Gewerbegrundstücks und entspricht der im $ 17 Abs. 1 BaUNVO lestgeleg-
ten Obergrenze.

Die Baumassenzahl (BMZ) wird für das Gewerbe- und Industriegebiet mit 10 festgesetzt,
welches ebenso der im S 17 Abs. 1 BaUNVO festgelegten Obergrenze entspricht. Dies enf
spricht den bestehenden Gebäudeköpern und wird auch für eine Neubebauung als ange-
messen beurteilt. Die festgesetzte Grundflächen- und Baumassenzahl sichert die Gewähr-
leistung betrieblicher Belange. Damit wird der baulichen Entwicklung des Werkes eine be-
sondere Priorität eingeräumt.

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksf läche

S 9 (1) 1 BaUGB i.V.m. SS 22und 23 BaUNVO

Für beide Baugebiete (GE und Gl) wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Abgesehen
von den festgesetzten Baugrenzen wird die maximale Gebäudelänge nicht begrenzt. Dies ist
auf Grund der beabsichtigten gewerblichen Nutzung und der darauf abzustimmenden spezi-
fischen Gebäudeform sinnvoll. Die Größe der Gebäude wird bereits über die Grundflächen-
zahl sowie die Baumassenzahl definiert. Es sind also gemäß S 22 (4) BaUNVO Gebäude in
offener Bauweise auch in einer Länge mit mehr als 50 Metern sowie Gebäude ohne seitli-
chen Grenzabstand zulässig.

Die überbaubare Grundstücksfläche wird in einem Abstand von 5 m zur nördlichen, westli-
chen und südlichen Grundstückgrenzen festgesetzt. Zur östlichen Grundstücksgrenzen, in-
nerhalb des GE, wird ebenfalls ein Mindestabstand von 5 m zur Plangebietsgrenze eingehal-
ten. Dieser verspringt jedoch auf meh. als 50 m im südöstlichen Bereich. Grund für die zu-
rückgesetzte Baugrenze ist die Nähe zur bestehenden Wohnbebauung östljch der Phöbener
Chaussee.

Die Baugrenzen bilden im zentralen Bereich des Plangebietes eine große zusammenhän-
genden ,,Bauzone". Die Baugrenzen sind im Plangebiet so festgesetzt, dass eine ausrei-
chende Flexibilität bei der Stellung der baulichen Anlagen ermöglicht wird. Strenge städte-
bauliche Formationen sind auf Grund der gewerblichen Nutzung nicht vorgegeben.

Alle erforderlichen Hochbauten sind im Bereich der überbaubaren crundstücksflächen her
zustellen. StellDlätze sind auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche erlaubt.
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5.4Geh- und Fahr- und Leitungsrechte

(S I [1] 17 BaUGB)

Die Festsetzung von Geh-, Fahr und Leitungsrechten ist im Plangebiet nicht erforderlich.
Die Erschließung der im Plangebiet vorhandenen Betriebe ist über vertragliche Vereinbarun-
gen gesichert.

5.5Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

(S I [1] 23 BaucB)

Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen werden, falls erforderlich,
nach Erarbeitung immissionsschutzfachlicher Gutachten bis zur Entwurfsfassung dieses Be-
bauungsplanes für die öffentliche Auslegung gemäß S 3 (2) BaUGB ergänzt.

6. MASSNAHMEN ZUR PLANREALISIERUNG UND KOSTEN

Der Stadt Werder (Havel) entstehen durch die Umsetzung der Planinhalte keine unmittelba-
ren Kosten.

7. STADTEBAULtcHE üBERStcHTSDATEN

Plangebiet insgesamt 216-244 m2

3eweöegebiel (GE) it8.676 n,

Induslriegebiet (Gl) 167.568 m,

davon überbaubare Flächen 2OO.584 m,

8. RECHTSGRUNDLAGEN

Dem Bebauungsplan liegen folgende Rechtsgrundlagen zugrunde
1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September

2004 (BGBI. l, S. 2414); ), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom l2.April
2011 (BGBt.  I  S.  619) ,
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 1 990 (BGBl. l, S. 132), zuletzl geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I, S. 466),

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planin-
halts (Planzeichenverordnung 1990 Planzv 90) in der Fassung vom 18. Dezember
1990 (BGBI. 1991, S.58);

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Dezember 2008 (GVBl. I, S. 226), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
13.  Apr i l  2010 (GVBI .  lS .  112)

3 .

4 .
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Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg (Bran-
denburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatschc) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Mai 2004 (GVBI. l/04, S. 350), zuletzt geändert durch Artikel 3 des ce-
selzes vom 29. Oktober 2008 (GVBI. I S. 266)
Gesetz über Naturschutz und Landschattspflege (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S. 2542)
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TEIL II UMWELTBERICHT

1 . EINLEITUNG

Diesem Umweltbericht ist die Anlage zu S 2 Abs. 4 und S 2a BaucB zugrunde gelegt. Zu"
nächst erfolgt eine Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele und Festsetzungen
des Bebauungsplanes mit Angaben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund
und Boden. Anschließend erfolgt die Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bebauungsplan von Bedeu-
tung sind, und der Art wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstellung berücksich-
tigt wurden. Zentraler Teil des Umweltberichtes ist die Beschreibung und Bewertung der
Umweltauswirkungen einschließlich der Wechselwirkungen. In diesem Zusammenhang sind
auch die ,,Nullvariante" und Hinweise zu anderweitig in Betracht kommenden Planungsmög-
lichkeiten dargestellt. Die Eingriflsregelung mit ihren Aussagen zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen ist ebenfalls in diesem Teil des Um-
weltberichtes abgehandelt. Der abschließende Teil des Umweltberichtes enthält Aussagen
und Beschreibungen der wichtigsten Merkmale der veMendeten Verfahren bei der Umwelt-
prüfung, Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, die
Beschreibung der geplanten lvlaßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen
der Durchführung des B-Planes und eine allgemein verständliche Zusammenfassung des
Umweltberichtes.

'1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes

Der Eigentümer der bestehenden Pektinfabrik an der Phöbener Chaussee im Ortsteil Kem-
nitz beabsichtigt die betriebliche Nutzung auf dem Gelände des Werkes zu erweitern. Vorge-
sehen ist die Errichtung von Anlagen zur Obstverarbeitung und zur Obsttrestertrocknung so-
wje gegebenenfalls der Erkundung von Erdwärme auf einer noch unbebauten Fläche im
Norden des Werksgeländes. Die Erweiterungsfläche umfasst rund 3,0 ha. Die Stadt Werder
(Havel) möchte dieses Vorhaben durch die vom Grundeigentümer beantragte Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 061/10 ,,Gewerbe- und Induskiegebiet Werder - Kemnitz" planungs-
rechtlich ermöglichen und den gewerblich-industriellen Bestand sichern.

Zur Sicherung des Bestandes und der geplanten Erweiterung wird das Betriebsgelände der
Pektinlabrik als Industriegebiet (Gl) und ein östlicher Steifen entlang der Phöbener Chaus-
see in einer Tiefe von rd. 100 l\,4etern als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Als lvlaß der bau-
lichen Nutzung wird für das Industriegebiet ebenso wie für das Gewerbegebiet eine GRZ von
0,8 festgesetzt und somit eine Bebauung auf bis zu 80% der Fläche ermöglicht.

Die überbaubare Grundstücksfläche wird in einem Abstand von 5 m zur nördlichen, westli-
chen und südlichen Grundstückgrenzen festgesetzt. Zur östlichen Grundstücksgrenzen (in-
nerhalb des GE)wird ebenfalls ein l\.rindestabstand von 5 m zur Plangebietsgrenze eingehal-
ten. Dieser verspringt jedoch auf mehr als 50 m im südöstlichen Berejch. crund für diese zu-
rückgesetzte Baugrenze ist dje Nähe zur bestehenden Wohnbebauung östlich der Phöbener
Chaussee.

Das Plangebiet wird direkt über die Phöbener Chaussee erschlossen und liegt unmittelbar an
der BAB-Abfahrt ,,Phöben" der A 10 (Berliner Ring). Auf dem celände selbst belinden sich
mehrere Wege, welche die einzelnen Gebäude der Pektinfabrik erschließen. Stellplätze für
Besucher und Mitarbeiter befinden sich ebenfalls auf dem Betriebsqelände. Das Planoebiet
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ist vollständig erschlossen
lür eine zukünftige Nutzung

und an sämtliche technischen Medien
ausreichend dimensioniert sind.

angeschlossen, die auch

1,2 Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen und Fachplanungen

Fachgeselze

Innerhalb der Fachgesetze sind Ziele und allgemeine crundsätze für die Schutzgüter lormu-
liert, die im Rahmen der nachfolgenden Prülung Berücksichtigung finden müssen. Die Funk-
tionslähigkeit der Schutzgüter ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielaussagen zu
schützen, zu erhalten und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Folgende Zielaussagen der
Fachoesetze sind relevant:

Schutzgut Quelle Zielaussage

Baugesetzbuch

Bundesimmissions'
schulzgesetz
inkl. Vercdnungen

TA Lärm

DtN 18005

Berücksichtigung der Eelange dos lJmweltschuizes bei der Aufsteilung
der Bauleilpläne, insbesondere die Vermeidung von Emissionen,

Schulz des l/enschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Was-
sers, derAlmosphäre sowle der KulluF und Sachgüter vorschäd ichen
Umwe teinwnkungen (lmmissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des
Entstehens von lmmissionen (Gefahren. erhebliche Nachteib und 8eäs-
tgungen dufch Luftverunreinigungen, Gerä!sche, Frschütterunqen, Licht,
Wäme, Strählen und ähnllche Erscheinungen).

Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche sowie deren Vorsorge,

Als Voraussetzung Jor gesunde Lebensverhältnisse für die Bevölkerung
isl sin ausreichender Schallschutz notwendig, dessen Verringerung ins-
besondere am Entstehungsort, aberauch durch slädtebauliche Maß,
nahmen in Forrn von Lärmvorsorge und minderung bewirkl werden soll.

Tiere und
Pllanzen

B!ndesnaturschulz-
geselz {BNatschG).
Brandenburger Na-
lurschulzgesetz
(BbgNatschG)

Baugesetzbuch

(BauGB)

Zur Sicherung der Leislungs- und Funktionsfähigkeit des Nalurhaushalts
ist die biologische Viellalt zu erhallen und zu entwickeln. Sie umfasst die
Vielfall an Lebensräumen und Lebensgemeinschatlen, an Arten sowie
die genelische Viellah innerhalb der Arten.

Die wib lebenden Tiere und Pflanzen und ihre Lebensgemeinschaften
sind als Teil des Nalurhaushalls in ihrer natürlichen und hislorisch ge-
wachsenen Adenvielfalt zu schützen. lhre Biolope und ihre sonsligen Le-
bensbedingungen sind zu schülzen, zu pflegen, zu entwickeln oder wie-
derherzustellen,

Auch im besiedelten Bereich sind noch vofhandene Naturbestände, wie
Wald, Hecken, Wegra'ne, Saumbiotope, Bachläufe, Weiher sowie sonsti-
ge ökologisch bedeutsams Keinsirukturen zu erhallen und zu entwickeln.

Bei der Aufslellung der Bäuleilpläne sind insbesondere die Belange des
Umweltschulzes, einschlleßlich des Natußchutzes und der Landschafts-
pllege, insbesondere
. die Auswirkungen auf liere, Pflanzen, Boden, Wasser, Lull, Klima

und das Wirkungsgelüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und
die biologische Vielfalt sowie

' die Vemeidung und der Ausg eich voraussichtlich erhebllcher Beein-
lrächtigungen des Landschaftsbi des sowie der Leisiungs- und Funk-
lionstähigkeil des Natuftaushaltes in seinen in S 1 Abs. 7 Nr. 7
Buchstabe a bezeichneten B€standleilen (Eingrlff sregelung nach
Bundesnatrrschuizgesetz

zu berücksichtioen.
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Schutzgut Quelle Zielaussage

Boden Bundesboden-
schutzgesetz
(BAodSchG)

Ziele des BBodSchG sind der langfristige Schutz des Bodens hinsichtlich
seiner Funktionen im Nalurhaushalt, insbesondere als
' Lebensgrundlage und -raum lür Menschen, Tiere, Pflanzen,
' Bestandteildes Nalurhaushaltes mit seinen Wasser und Nähßtott-

kreisläulen.
. Ausgleichsmedium für slotllichen Einw rkungen (Grundwasserschulz),

. Archivfür NatuF und K! turgeschichie,

. Standorle lür Rohslofflageßtätten, für land und forslwirtschaflliche
sowie siedlungsbezogenen und ölf entliche Nutzungen.

. der Schulz des Bodens vor schädlichen Bodenveränderungen,

. Vorsorgeregelungen gegen das Enlstehen schädlicher Bodenverän
derungen,

. die Förderung der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen und

Brandenburgisches
Ablall- und Boden-
schulzgeselz
(BbsAbfBodG)

Zieldes BbgAblBodc ist die Förderung einer abfallarmen Kreis-
laulwirtschatt und die Sicherung der umwellverträglichen Abfall
beseitigung sowie die Förderung einer nachhailigen Sicherung
oder Wiederherstellung def Funktionen des Bodens.

Baugeselzbuch Sparsamerund schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wie-
dernulzbarmachung von Flächen, Nachverdichlung und lnnenentwick-
lung zur Veringerung zusälzlicher Inanspruchnahme von Böden.

gesetz (WHG)
Sicherung der Gewässer als Beslandieile des Nalurhaushaltes und äls
Lebensraum lür llere und Pflanzen und deren Bewirtschatlung zum Wohl
der Allgemeinheil und zur unterlassung vermeidbarer Beeinüächtigungen
ihrer ökologischen Funktionen,

Brandenburgisches

iBbswG)

Die Gewässer sind so zu bewirlschatten, dass sie dem Wohl der Allge-
meinheit und im Einklang mil ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen,
vermeidba€ Beeinträchtigungen ihrer 6kologischen Funklionen und der
direkl von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchlgebieie im
Hinblick aufderen Wasserhaushalt unterbleiben und damil insqesamt ei
ne nachhaltige En vicklung gewährleistel wird.

Das Wohlder Allgemeinheit erfordert insbesondere, dass
' nutzbares Wasser in ausreichender l\,4enge und Güte zur Verfügunq

stehl und die ölfentliche Wasserversorgung nicht geJährdet wird,
' Hochwasserschäden und schädliches Abschwemmen von Boden

. die Bedeulung der Gewässer und ihrer Ulerbereiche als Lebensslätte
iür Pllanzen und Tiere sowie ihre Bedeutung Jür das Bild und den Er-
holungswerl der Landschatl sowie für Erholung. Freizeil und Sport
bedcksichtigt werden,

. das WasserÜckhalleverrnögen und d e Selbstreinigungskraft der Ge-
wässer gesicherl und. soweit erforderlich, wiederhergestelll oder ver-

. sich wasserwirtschaftliche Maßnahmen in den öftlichen und überörtli-
chen landschallsräumlichen Zusammenhang einf ügen.

Kl ima Bundesnalurschutz-
gesetz (BNatschG),

Brandenburger Na-
tußchutzgeselz
(BbgNatschG)

Beeinirächligungen des Klimas sind zu vermeideni hierbei kommt dem
Auibau einer nachhalligen Energ eversorgung, insbesondere durch zu-
nehmende Nulzung erneueöarer Energien. besondere Bedeutung zu.
Auf den Schutz und die Verbesserung des Klamas, einschließlch des 6rl-
lichen Klimas, ist äuch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege hinzuwirken. Wad und sonstrge Gebiele mit günstiger
kleinklimatischerWi*ung sowie Luilaustauschbahnen sind zu erhallen,
zu entwickeln und wiederherzustellen.
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Schutzgut Quelle Zielaussage

Landschafl Bundesnaturschutz-
geselz (BNalschG),

Erandenburger Na-
turschulzgesetz
(BbgNatschG)

Die Landschall ist in ihrerVielfalt, Eigenart und Schönheil auch wegen ih-
rer Bedeutung als Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu si
chem. lhre chankteislischen Slrukturen und Elemente sind zu erhalten
oder zu entwickoln. Beeintftichligungen des Erlebnis- und Erholungs-
werts der Landschatl sind zu vermeiden. Zum Zweck der Erholung sind
nach ihrer Beschaflenheil und Lage geeignete Flächen zu schützen und,
wo notwendig, zu pJlegen, zu gestalten und zugänglich zu erhallen oder
zugänglich zu machen. Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind aus-
reachende Flächen lürdie Erholung bereitzustellen. Zur Erholung gehören
auch natur- und landschailsverlrägliche sportliche 8etätigungen in der
freion Natur.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Werder (Havel) stellt den gesamten Geltungsbereich
einschließlich der Erweiterungsfläche im Nordosten - mit Ausnahme ejnes rd. 20 m breiten
Streilens Grünfläche entlang der Phöbener Chaussee - als gewerbliche Baufläche dar. Der
Flächennutzungsplan wird im Parallelvertahren entsprechend geändert.

Landschaftsrahmenplan

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Potsdam-l\,4ittemark (2006) stellt das Gebiet
entsprechend der Bestandssituation als Siedlungsfläche dar, mit dem Ziel der Einbindung
von Industrie- und Gewerbeflächen in das Orts- und Landschaftsbild. Die im vorliegenden
Bebauungsplan vorgesehene Erweiterungsfläche ist als intensiv genutztes Grünland sowie
als Fläche mit hoher Grundwasserneubildung gekennzeichnet.

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan der Stadt Werder (Havel) stellt in seinem Entwicklungskonzept den Gel-
tungsbereich analog zum Flächennutzungsplan als Gewerbefläche dar. Als Entwicklungszje-
le für bestehende Siedlungsflächen benennt der Landschaftsplan u.a. die Begrenzung von
Neuversiegelung, die Vorortversickerung von anfallendem Regenwasser, die Eingrünung
von Gewerbestandorten sowie den Erhalt und die Ergänzung von Alleen und Baumreihen.

2 BESTANDSAUFNAHMEUNDBEWERTUNGDERUMWELTSCHU'I-ZGÜTER

2.1 Schutzgut Mensch

lmmissionsschulz

lm Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die bestehende Pektinfabrik der Unterneh-
mensgruppe Herbstreith & Fox KG angesiedelt. An diesem Standort wurde bereits vor '1990

Pektin hergestellt. Nach der Vereinigung 1990 wurde die Pektinfabrik durch den heutigen Ei-
gentümer übernommen und bis heute zu einem modernen Produktionsstandort entwickelt.
Die hier hergestellten Pektine finden Einsatz in vielen Bereichen der Lebensmittel- und
Pharmaindustrie als Gelier- und Verdickungsmittel sowie als Stabilisator oder Ballaststoff.
Am Standort Werder (Havel) wird derzeit eine Nennleistung von rund 3.500 Tonnen Pektin
und anderen Nahrungsmitteln hergestellt (Angabe der Herbstreith & Fox GmbH).

Auf dem Betriebsgelände befinden sich Produktions-, Verwaltungs-, Lager- und Versor-
gungsgebäude. Die Produktion konzentriert sich im südöstlichen Bereich. Hier befinden sich
mehrere Produktionshallen, sowie Gebäude für die Alkoholherstellung und Trestertrocknung.
Das Verwaltungsgebäude befindet sich aul dem Gelände zwischen der Phöbener Chaussee
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und den Produktionshallen. Die Logistikzentrale und weitere Produktionsstätten sind im
nordwestlichen Bereich angeordnet. Die übrigen Gebäude dienen als Lagerhallen und Werk-
stätten.

Die Flächen innerhalb des Plangebietes befinden sich zum überwiegenden Teil im Eigentum
der Unternehmensgruppe Herbstreith & Fox. Eine mit Wegerecht versehene, gesonderte
Wegeparzelle bildet dje Erschließung für ein Wohngebäude auf dem Gelände. Dieses befin-
det sich in Privatbesitz und gehört nicht zum Werksareal. Das Wohnhaus liegt zwar zentral
innerhalb des Werksgeländes, allerdings auf einem rund 6.600 m, großen Grundstück. Ein
weiteres Wohngebäude befindet sich am nordöstlichen Rand des Plangebietes direkt an der
L 90.

Neben der Unternehmensgruppe Herbstreith & Fox sind weitere Unternehmen im Plangebiet
angesiedelt. Die Fjrma Bärenmenü, die seit 1995 an diesem Standort eine Küche betreibt
und seit 2009 zur Unternehmensgruppe Sodexo gehört, hat innerhalb des Plangebietes ihre
Verwaltungs- und Produktionsgebäude. Nördlich des Verwaltungsgebäudes befindet sich der
Hauptsitz der Fa. Condio, deren Arbeitsbereich die Stabilisierung von Lebensmitteln bildet.

Zwischen der Pektinfabrik und der östlich gelegenen Havel befindet sich die Kolonie Zern.
Diese ist geprägt durch ein dichtes Nebeneinander von Wohnhäusern, Ferien- und Wochen-
endhäusern sowie Unterkünften eines ehemaligen Erntelagers. Die abgeschiedene Lage und
die Naturnähe der Kolonie Zern mit seinem Waldcharakter und der unmittelbaren Nähe zur
Havel bietet Anwohnern und Gästen eine hohe Attraktivität. Andererseits wird die Erholungs-
und Aufenthaltsqualität durch die Gemengelage mit der industriellen Nutzung der Pektinfab-
rik, das nördlich gelegene Klärwerk sowie die von der A 10 und L 90 (Phöbener Chaussee)
ausgehenden lmmissionsbelastungen eingeschränkt.

Eine kleinere gewerbliche Nutzung befindet sich im Nordosten der Kolonie Zern in Form ei
nes Fischereibetriebes mit Fischfang, Fischzucht, Fischräucherei und Direktvertrieb. Südlich
des Fischereibetriebes schließt sich eine ehemalige Ferienhausanlage an, die aus mehreren
Bungalows und Gruppenunterkünften besteht und die ursprünglich Saisonarbeitern als Un-
terkunft zur Verfügung stand.

Weitere immissionsschutzrechtlich relevante Nutzungen im Umfeld des Geltungsbereiches
stellen die rund 300 m südöstlich gelegenen Wohngebiete des Bebauungsplans Nr. 004/92 1
C dar.

Lärmemissionen bestehen neben den verkehrsbedingten Emissionen der nahe gelegenen
Autobahn A10 ,,Berliner Ring" und der östlich angrenzenden Landesstraße L90 ,,Phöbener
Chaussee" auch durch den Betrieb der Pektinfabrik. Für die bestehende KWK-Anlage wurde
durch das AKUSTIK-lngenieurbüro Dahms ein schalltechnisches Gutachten erstellts. Anlass
des Gutachtens war der Auslausch des vorhandenen Dampferzeugers durch ein Aggregat
mit höherer Dampfleistung und zusätzlicher elektrischer Leistung. Das Gutachten kommt zu
dem Ergebnis, dass Beeinträchtigungen des nachbarschaftlichen Umfeldes beim Betrieb der
neuen Anlage unterbleiben, wenn spezielle Schallschutzmaßnahmen durchgeführt werden.
Die im Gutachten beschriebenen Maßnahmen wurden im Rahmen der nachlolgenden Ge-
nehmigung nachgewiesen. Insgesamt ergeben sich durch die vorhandenen Anlagen keine
Anhaltspunkte für eine unzumutbaren Beeinträchtigung der schützenswerten Nutzungen in
der Nachbarschaft.
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Freizeit und Erholung

Der Landschaftsraum bej Werder (Havel) und besonders die gewässernahen Bereiche der
Havel besitzen eine sehr hohe Bedeutung für die Freizeit- und Erholungsnutzung. Dies gilt
auch lür das unmittelbare Umfeld des Plangebietes mit seinen zusammenhängenden Wald-
gebieten und dem nahe gelegenen Großen Zernsee. Der Geltungsbereich selbst ist hinge-
gen als bestehendes lndustrie- bzw. Gewerbegebiet für die Erholungsnutzung gänzlich un-
geeignet und darüber hinaus unzugänglich. Auch die nordöstlich gelegene Erweiterungsllä-
che ist eingezäunt und für die Erholungsnutzung bedeutungslos.

2.2 Schulzgut Tiere und Pflanzen

Biotope und Nutzungstypen

Der Geltungsbereich umlasst das Gelände der bestehenden Pektinfabrik. Es handelt sich um
ein Industrie- und Gewerbegebiet mit dichter und zum Teil großmaßstäblicher Bebauung so-
wie ausgedehnten versiegelten Verkehrs- und Lagerflächen. Die unverbauten Flächen des
Gebietes werden durch regelmäßig gemähte und artenarme Zierrasen sowie vereinzelte Ge-
hölze geprägt. Innerhalb des bestehenden Werksgeländes befindet sich ein genutztes
Wohngrundstück mit einem Einfamilienhaus und groBem Garten. Randlich sind auf kleiner
Fläche Teile des angrenzenden Kiefernforstes im Geltungsbereich einbegriffen. Die cebäu-
de und versiegelten Freiflächen nehmen rund 61 % des Werksgeländes ein.

lm nordöstlichen Anschluss an das bestehende Werksgelände befindet sich eine rund 3 ha
große und eingezäunte Freifläche im Eigentum des Vorhabenträgers. Hier soll die geplante
Erweiterung des Betriebes durch Anlagen zur Obstverarbeitung und zur Obsttrester-
trocknung und ggf. die Erkundung von Erdwärme erfolgen. Auf diesem Areal sind derzeit
Frischwiesen mit vereinzeltem Baumbestand ausgeprägt. Die regelmäßigen Pflegemaßnah-
men durch den Eigentümer verhindert eine Verbuschung des Geländes. Innerhalb der Erwei-
terungsfläche befindet sich ein rund 1.200 m, großes Wohngrundstück mit Einzelhausbe-
bauung und Gartenbereich.

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorkommenden Biotope besitzen einen sehr
geringen bis mittleren Wert als Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Seltene und nach S 32
BbgNatschc geschützte Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Bej den im näheren Umfeld vorkommenden Biotopen handelt es sich im Wesentlichen um
Einzelhaus- und Wochenendhausbebauung im Osten sowie um Kiefernforst und Mischwald-
bestände im Süden und Westen des Planoebietes.
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Bioloptypen Biotopwert Fläche

Bestehendes Werksgelände

0 5 1 6 2 GZA Artenarme Zierrasen genng 64.761 m,

08480 WNK Kiefernforst mittel 960 m,

1 0 1 1 1 PGE Gänen mitlel 6.612 m,

12654 OWVV versiegelteWege und Plätze sehr genng 70.665 m,

12310 OGG Gebäude (lndustie- und Gewerbegebiet) sehrgenng 43.727 mz

Gesamt 186.725 m,

Gelände der geplanten Erweilerung

05t 12 G]\,4F mittel 28.165 m,

1 0 1 1 1  P G E Gärten mittel 1.221 m2

12260 OSR Gebäude (Einzelhausbebauung) sehrgenng 133 m,

Gesamt 29.519 m,

Gesamt 216.244 m2

Baumbesland

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich zahlreiche Ejnzelbäume. Der Baumbestand
konzenlriert sich dabei mit etwa 70 Bäumen auf die nordöstlich gelegene Erweiterungsflä-
che. Hierbei handelt es sich vorrangig um Ahorn, Robinie, Birke und Kiefer.47 dieser Bäume
sjnd aufgrund von Artzugehörigkeit und Stammumfangs nach der Brandenburger Baum-
schutzverordnung geschützt.

Tierarten

Aktuelle faunistische Erhebungen liegen für das Plangebiet nicht vor. Lebensraumpotenziale
ergeben sich aulgrund der Gehölzbestände hauptsächlich für Vögel. So ist vorrangig mit
Vorkommen häufiger und weit verbreiteter Singvögel, wie z.B. Buchfink, Amsel, Singdrossel,
Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Rotkehlchen und Gartenrotschwanz sowie typischen Vertre-
tern der Siedlungsbrachen, wie Gelbspötter, Dorngrasmücke oder Fitis zu rechnen. In den
Altbäumen sind Bruthöhlen von Spechten sowie Nester von Rabenvögeln nicht ausge-
schlossen. Die vorhandene Bebauung bietet den an Gebäuden brütenden Arten nur sehr
eingeschränkte Brutmöglichkeiten, da aus Gründen der Lebensmittelhygiene potenzielle
Nestbaustätten, z.B. unter Dachüberständen durch Netze verhängt sind.

Für Fledermäuse stellt das Gebiet ein grundsätzliches geeignetes Nahrungshabitat dar. Von
einer regelmäßigen Nutzung ist auch aufgrund der benachbarten Waldflächen auszugehen.
lm Altbaumbestand sind zudem Ouartiere und Wochenstuben von Fledermäusen nicht aus-
geschlossen.

Die Frischwiesen der Erweiterungsfläche sowie die cartenbereiche der Wohngrundstücke
sind zusätzlich für KIeinsäuger und Wirbellose geeigneter Lebensraum. Unter den Vertretern
der Amphibien sind lediglich einzelne Tiere der häufig vorkommenden Arten wie z.B. der
Erdkröte in ihren Landlebensräumen zu eMarten. Laichgewässer von Amphibien befinden
sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches. Die streng geschützten Amphibienarten sind
außerdem gänzlich auf naturnahe Lebensräume wie Wälder, Moore und Feuchtwiesen an-
gewiesen und können daher im Plangebiel ausgeschlossen werden. Aus der Gruppe der
Reptilien sind auf den relativ ungestörten Bereichen der Erweiterungsfläche Vorkommen der
Waldeidechse möglich. Für die streng geschützte Zauneidechse sind aufgrund fehlender tro-
ckenwarmer Standorte die Habitatansprüche nicht in ausreichendem Maß erfüllt.
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Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans grenzt zu allen Seiten an das Landschaftsschutz-
gebiet ,,Potsdamer Wald- und Havelseengebiet", liegt selbst aber vollständig außerhalb die-
ses Schutzgebietes. Die nächstgelegenen Schutzgebiete sind das SPA-cebiet ,,lvlittlere Ha-
velniederung" rund 700 m sowie das NSG und FFH-Gebiet ,Wolfsbruch" rund 1.000 m nord-
östlich des Geltungsbereiches. Diese Schutzgebiete sjnd von der Planung nicht betrotfen.

Schutzgut Boden

Geologie und Böden

Das Plangebiet liegt im Bereich von Schmelzwassersedimenten (Sande) im Anschluss an
eine nördlich gelegene Grundmoränenbildung bei Phöben. Nach der Bodenübersichtskarte
des Landes Brandenburg (BUK 300) liegt das Gebiet im Bereich der Einheit 56 mit verbreitet
Braunerden und Podsol-Braunerden aus Sand. Die vorkommenden Böden besitzen ein ge-
ringes Wasserbindungs- sowie Sorptionsvermögen und sind ohne Grund- und Stauwasser-
einfluss. Das Enragspotenzial der vorkommenden Braunerden und damit die potenzielle Be,
deutung des Standortes für die landwirtschaftliche Nutzung ist mit Bodenzahlen von < 30 als
gering einzustufen. Aufgrund der genannten Eigenschaften besitzen die Böden des Plange-
bietes eine allgemeine Funktionsausprägung.

Versiegelung

Der Geltungsbereich ist als Industrie- und Gewerbegebiet bereits im Ausgangszustand dicht
bebaut und versiegelt. Der Versiegelungsgrad beträgt auf dem bestehenden Werksgelände
rund 60 %. In diesem Umfang sind die Bodenlunktionen im Plangebiet bereits erheblich vor-
belastet. Die rund 3 ha große Erweiterungsfläche im Nordosten des Gebietes ist hingegen,
bis auf das einzelne Wohnhaus, unbebaut und hinsichtl ich der Bodenfunktionen somit kaum
vorbelastet.

Altlasten

Informationen zu möglichen Altlasten innerhalb des Geltungsbereiches liegen derzeit nicht
vor. Entsprechende Ausführungen werden im weiteren Verfahren nach der frühzeitigen
Beteil igung der Behörden ergänzt.

2.4 Schutzgul Wasser

Obertlächengewässer

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Rund 400 m
östlich befindet sich die Havel, die sich in diesem Bereich zum croßen Zernsee verbreitert.
Nordöstlich des Gebietes befindet sich in ca. 400 m Entfernunq ein Zuchtteich für Fische mit
einer Größe von ca. 3 ha.

Grundwasser

Der Flurabstand des Grundwassers liegt bei etwa 2 bis 5 m. Aufgrund der vorkommenden
Sandböden mit durchlässigen Deckschichten besteht eine hohe Verschmutzungsempfind-
lichkeit des Grundwassers. Für die Grundwasserneubildung ist das bereits dicht bebaute Be-
triebsgelände weitgehend bedeutungslos. Anders verhält es sich auf der nordöstlich gelege-
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nen Erweiterungsfläche. Hier kann das Niederschlagswasser ungehindert versickern und zur
Grundwasserbildung beitragen. Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Trinkwas-
serschutzgebieten. Innerhalb des Plangebjetes befinden sich drei Brunnen, drej weitere
Brunnen befinden sich im Wdd südwestlich des Geltungsbereiches, auf Flächen, die sich im
Grundeigentum der Unternehmensgruppe bef inden.

Schutzgul Klima und Luft

Klima

GroRklimatisch liegt Brandenburg mit zunehmender Entfernung vom Meer im Übergangsbe-
reich des maritim beeinflussten zum kontinental beeinflussten Klima. Charakteristisch sind
verhältnismäßig hohe Sommertemperaturen und milde Winter, eine lange Vegetationsperio-
de sowie das Niederschlagsmaximum im Sommer. Die Wasserflächen des Großen Zernsees
und die westlich und südlich an das Plangebiet grenzenden zusammenhängenden Waldflä-
chen sind die lokal klimabeeinflussenden Hauptelemente. Die vorhandene Bebauung beein-
flusst ebenfalls die lokalklimatischen Verhältnisse und bedingt erhöhte Lufttemperaturen und
eine verringerte nächtliche Abkühlung. Die größeren Freiflächen des Gebietes besitzen
grundsätzlich eine lokalklimatische Ausgleichswirkung. Als bedeutender klimatischer Aus-
gleichsraum für den Siedlungsraum von Werder spielt das Gebiel allerdings keine Rolle.

Luft

Regelmäßige Messungen der Luftqualjtät werden in Werder (Havel) nicht vorgenommen. Die
nächsten Luftmessstationen befinden sich in Potsdam und Brandenburg. Die Daten dieser
wesentlich größeren Städte sowie die Bandbreite der Hintergrundbelastung zeigen, dass die
Luftbelastung in diesem Raum weit unter den Grenzwerten der TA-Luft liegt. Für die Stadt
Werder (Havel) und das Plangebiet kann davon ausgegangen werden, dass die Belastung
geringer als in den genannten Städten ist und sich im unteren Bereich der Hintergrundbelas-
tungswerte bewegt.

Lokale lufthygienische Belastungen bestehen durch verkehrsbedingte Emissionen der im
Abstand von ca. 150 m nördlich verlaufenden Autobahn 410 ,,Berliner Ring" sowie die östlich
angrenzende Landesstraße L90 ,,Phöbener Chaussee". Darüber hinaus bestehen Geruchs-
vorbelastungen durch das nordöstlich des Plangebietes gelegene Klärwerk.

Weitere mögliche lulthygienische Belastungen ergeben sjch aus dem bestehenden Betrieb
der Pektinlabrik. Für die vorhandene Trestertrocknungsanlage liegt ein Bericht über Staub-
emissionsmessungen in der Abluft vof. Anlass der l\,4essungen war die Überprüfung der
durch das Landesamt für lmmissionsschutz erteilten Auflagen. Danach durfte der Ge-
samtstaubgehalt im Abgas der Anlage zur Trestertrocknung 75 mg/m3 - bezogen auf feuch-
tes Abgas im Normzustand - nicht überschreiten. Die Messungen haben ergeben, dass die
vorgegebenen Emissionsgrenzwerte entsprechend den Auflagen eingehalten wurden. Insge-
samt ergeben sich durch die vorhandenen Anlagen keine Anhaltspunkte für eine unzumutba-
ren Beeinträchtigung der schützenswerten Nutzungen in der Nachbarschaft.

Schutzgul Landschaft

Das Potsdamer Wald- und Havelseengebiet bei Werder (Havel) gehört zu den Gebieten
Brandenburqs mit besonderer Erlebniswirksamkeit der Landschaft. Der im Ausoanoszustand
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bereits als Industrie- und Gewerbegebiet ausgeprägte Geltungsbereich besitzt jedoch keinen
hohen Landschaftsbildwert. Vielmehr stellen die großmaßstäblichen Gebäude und Betriebs-
anlagen des Geländes Vorbelastungen des Landschaftsbildes dar. Für die Erholungsnutzung
ist das Areal im Zustand eines Industrie- und Gewerbegebietes gänzlich ungeeignet und
darüber hinaus unzugänglich.

2.7 Schutzgul Kullur- und Sachgüter

Kulturgüter, insbesondere Bau- oder
nicht vorhanden. Als Sächgüter sind
rik zu betrachten.

Bodendenkmale sind innerhalb
die vorhandenen Gebäude und

des Geltungsbereiches
Anlagen der Pektinfab-

2.4 Wechselwirkungen

Wechselwirkungen im Sinne des UVPG sind die in der Umwelt ablaufenden Prozesse. Die
Gesamtheit der Prozesse ist Ursache des Zustands der Umwelt, wie auch ihrer weiteren
Entwicklung. Die Prozesse unterliegen einer Flegulation durch innere Steuerungsmechanis-
men und durch äußere Einflussfaktoren. Die für das Plangebiet relevanten Wechselwirkun-
gen zwischen den beschriebenen Schutzgütern bzw. den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes sind im Folgenden zusammengefasst.

schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern

Abhängigkeitder Vegetalion von den abiotischen Standodeigenschaften (Boden, Klima, Grund-
wasserflurabsiand)sowie von der Besiedlung durch Tiere.

Pllanzen als Schadstofftransponmedium in der Wirkbeziehung Pflanzen - Mensch, Planzen -

Abhängigkeil der Vegeiation von Standorlveränderungen durch die intensive bauliche Inan-
spruchnahme und Nutzung des Gebietes.

Tiere Abhängigkeil derTieüelt von der biolischen und abiotischen Lebensraumausstattung (Vegela-
lion, Biotopvemetzung, Lebensraumgöße, Boden, K ima, Wasserhaushalt).

Abhängigkeit derTlerweltvon Lebensraumbeeinträchligungen und Störungen durch die intensi'
ve bauliche Inanspruchnahme und Nulzung des Gebietes.

Boden Abhängigkeit der Bodeneigenschatten von den Wasserhaushalt, Vegetalion und Klima.

Boden as Slandon für Pflanzengesellschaflen und als Lebensraum Jür Bodentiere,

Eoden in seiner Bedeutung fur den Wasserhaushall (Grundwasserneubildung, Retentionsfunkli-
on, Grundwasserschulz, Grundwasserdynamik),

Boden als Schadstotfsenke und Schadstolfvansportmedium in der Wi*beziehung Boden -
PiJanzen, Boden Wasser, Boden l,lensch, Boden Tiere.

Abhängigkeitder Erosionsgefährdung des Bodens von der Vegetation.

Anthropogene B€einflussung des Bodens durch großflächige Versiegelung und Bebauung.
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Schutzgut Wechselwirkungen mit anderen Schulzgüteh

Abhängigkeitder Grundwasserneubildung von Boden, Klima, Vegetation und Nutzung. Erhebli,
che BeeinlrächligungderGrundwassemeubildung aulgrund bestehenderVersiegetung.

Abhängigkeil der Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeil von der Filler- und Pulferwrkung
des Bodens.

Oberllächennahes Grundwasser as Standorlfaktor lür Pilanzen- und Tierlebensoemeinschal-

Bedeutung von oberflächennähem Grundwasserfür die Bodenentwicklung.

Grundwasser als Schadstolftranspodmedium in der Wirkbezieh ung crundwasser- [,,lensch,
Grundwasser - Pf lanzen.

Anthropogene Vorbelastungen des Grundwassers.

Lufl Lullhygienische (gesundheilliche) S tuation türden Menschen.

Bedeulung von Vegelalionsl ächen lür die lufthygenische Ausg eichslunktion.

Abhängigkeil der lufthygienischen Belastung von klimatischen Besonderheiten.

Luft als SchadsiofflEnsportrnedium in der W rkbeziehung Luft Pflanzen, Luft- Mensch.

Anlhropogene, insbesondere verkehrsbedingle lutthygien sche Belastungen.

Kl ima Lokales Klima in se ner ökologischen Bedeutung fürden Menschen.

Klima als Standortfaklor lür Vegetai on und die Tierwelt.

Abhängigkeil des lokalen Klmas und der kiamatischen Ausgleichslunktion (2. B. Kaltluilabfluss)
von Vegelation und Nutzung.

Bedeutung von Waldfläche Jür den regionalen Klimaausglelch.

Anthropogene Voöelaslungen des lokalen Klimas durch Bodenversiegelung.

Landschall Abhängigkeit des Landschafts- und Ortsbildes von Boden, Vegetation, Nutzung und
kulturellem Erbe.

Landschafts- und Ortsbild jn seiner Bedeutung für die nalürliche Erholungslunktion.

Anthropogene Vorbelastungen des Landscha{ls- und Ortsbildes aulgrund des derzeili-
oen Zuslandes einer Gewelbebrache.

[,4ensch Abhängigkeit der Gesundheit von den kl imalischen und lul lhygienischen Verhältnis,
sen,

Tiere, Pflanzen, Wasser und Luft als Lebensgrundlage des ,enschen.

Abhängigkeil der Erholungseignung vom Landschafls- und Ortsbild. Einschränkung
der Erholungseignung aufgrund der LJnzugänglichkeit und Ausprägung als Gewerbe,
Dracne.

Geringe anlhropogene Vorbelastungen im Hinblick auf oben genannte Schutzgüter
sowie konkurrierende Raumansprüche und Belastungen durch Lärm.

Kultur- und
Sachgüter

Abhängigkeit von Boden, Wasserhaushalt und Klima.

Anthropogene Vorbelaslungen anderer Schutzgüter sowie konkurrierende Raumnut
zungen.
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3 PROGNOSE ZUR ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES

3.1 Auswirkungen aul das Schutzgut Mensch

Die bestehenden Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind einschließlich ih-
rer anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen als Ausgangszustand zu betrachten- Die
geplante Betriebserweiterung durch Anlagen zur Obstverarbeitung und Obsttrestertrocknung
sowie die ggf. Erkundung von Erdwärme sind hingegen als Auswirkungen der Planung zu
berücksichtigen.

Die für die Erdwärmenutzung zur Stromerzeugung erforderlichen technischen und baulichen
Einrichtungen sind bauplanungsrechtlich als nicht erheblich störende Gewerbebetriebe ein-
zustufen. Die Errichtung ist in Gewerbegebieten, je nach Art und Dimensionierung der ober-
irdischen Teile der Anlage auch in Dorf- und lilischgebieten zulässig. Von derartigen Anlagen
gehen in der Regel keine erheblichen Störungen der Nachbarschaft, etwa durch Lärm, Luft-
schadstoffe oder Gerüche aus.

Bei der geplanten Trestertrocknungsanlage handelt es sich zwar nicht um eine genehmi-
gungsbedürttige Anlage im Sinne des S 4 Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), aller-
dings gehen von der Anlage Lärm und Geruchsemissionen aus, deren Auswirkungen auf die
Nachbarschaft untersucht werden müssen. Vergleichbar wäre die Trestertrocknungsanlage
mit einer Anlage zur Trocknung von Grünfutter gemäß Ziffer 5.4.7.25 des Anhangs zur 4.
BlmSchV. Gemäß der TA-Luft wäre damit ein Mindestabstand zur nächsten vorhandenen
oder in einem Bebauungsplan festgesetzten Wohnbebauung von 500 Metern erforderlich.

Zur Einschätzung möglicher Emissionen einer Obsttrestertrocknungsanlage wurde im Zuge
des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 056/09 ,,Havel-Camp Kemnitz" eine gutachterliche
Stellungnahme durch Prof. Dr. habil. Dr. h.c. Reinhold Carle von der Universität Hohenheim
eingeholt, die der Stadt Werder (Havel) vorliegt. Nach Einschätzung des Gutachters ist da-
von auszugehen, dass Lärmbeeinträchtigungen, auch unter Berücksichtigung der Vorbelas-
tung durch die BAB A 10, nicht entstehen werden. Bei der vorherrschenden Windrichtung
West-Südwest können jedoch zeitweilige Geruchsbeeinträchtigungen in Form vom Bratap-
felgeruch nicht völlig ausgeschlossen werden. Zu einer weiteren l/inimierung der möglichen
Beeinträchtigungen führt, dass eine Obsttrestertrocknungsanlage während des Jahres nicht
dauerhafl, sondern in erster Linie saisonal zur Erntezeil von z.B. Apfeln in Betrieb ist.

lm weiteren Bebauungsplanverfahren wird an Hand von immissionsschutzfachlichen Gutach-
ten überprütt, in wie weit Maßnahmen zum Schallschutz bzw. zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen getroffen werden müssen. Diese werden, soweit erforderlich, als Fesf
setzungen in die Entwurfsfassung dieses Bebauungsplanes aufgenommen.

Während der Bauphase sind Lärmbelastungen durch erhöhtes Verkehrsaulkommen und
Bauarbeiten in den angrenzenden Bereichen zu erwarten. Diese Beeinträchtigungen werden
aulgrund des zeitlich begrenzten Auftretens nicht als erheblich eingestuft.

3.2 Auswilkungen auf Tiere und Pflanzen

Die im Nordosten des Geltungsbereiches geplante Erweiterung hat eine gegenüber dem Be-
stand zusätzliche Flächeninanspruchnahme von rund 23.500 m, zur Folge (vgl. Ausführun-
gen zum Schutzgut Boden). In diesem Maß ist mit zusätzlichem Verlusl von Lebensräumen
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von Tieren und Pflanzen zu rechnen. Die betroffenen Frischwiesen und Gehölzbestände ha-
ben einen mittleren Biotopwert. Rechtlich geschützte Biotope sind hiervon nicht betroffen.

Der Baumbestand innerhalb der Erweiterungsf läche wird voraussichtlich im Zuge der Neu-
bebauung zum überwiegenden Teil gefällt werden. lnsgesamt wären hiervon 47 nach der
Brandenburger Baumschutzverordnung geschützte Einzelbäume betroffen. Bis zur Entwurfs-
fassung des Bebauungsplans werden mögliche Erhaltungsfestsetzungen für besonders
wertvolle Einzelbäume geprüft und schließlich in ausreichendem Umfang und in Abstimmung
mit der unteren Naturschutzbehörde Ersatzpflanzungen festgelegt.

Während der Baumaßnahmen kann es durch Emissionen, Lagerung von Baustoffen, Errich-
tung von Zufahrtswegen und Fahrzeugbewegungen zu Beeinträchtigungen der Vegetation
sowie zu Verletzungen, Tötungen und Störungen vorkommender Tiere kommen. Diese kön-
nen durch Begrenzung der Baufeldfreimachung auf den Zeitraum außerhalb der Brutperiode
sowie durch frühzeitige Abstimmung der Baulogistik auf ein unerhebliches Maß reduziert
werden. Baubedingte Baumschäden können durch Schutzmaßnahmen während der Bau-
ohase vermieden werden.

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere der zeit-
lichen Beschränkung der Baufeldfreimachung, wird durch das Vorhaben voraussichtlich nicht
gegen die Verbote des $ 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen. Unter dieser Bedingung sind keine
Konflikte mit dem speziellen Artenschutz erkennbar, welche die Umsetzung der Planung
dauerhaft hindern könnten.

3.3 Auswirkungen aul den Boden

Die Bodenverhältnisse sind im Plangebiet bereits durch dichte Bebauung und Versiegelung
auf dem Betriebsgelände erheblich vorbelastet. Insgesamt nehmen die versiegelten Flächen
im Ausgangszustand ca. 114.500 m, ein. Anders verhält es sich auf den für die Erweiterun-
gen vorgesehenen Flächen im Nordosten des Geltungsbereiches. Diese sind noch weitge-
hend unversiegelt und besitzen dementsprechend keine erhebliche Vorbelastungen der Bo-
denfunktionen.

Der Bebauungsplan setzt ein Industrie- sowie ein Gewerbegebiet, l'eweils mit einer GRZ von
0,8 fest. Somit wird eine Bebauung des gesamten Areals auf maximal 80 % der Fläche zu-
lässig. lnnerhalb des bestehenden Betriebsgeländes ist nicht von einer zusätzlichen Bebau-
ung auszugehen. Zusätzliche Versiegelungen entstehen aber durch Anlagen zur Obstverar-
beitung und Obsttrestertrocknung sowie durch die ggf. Erkundung von Erdwärme.

Die hierfür vorgesehene Erweiterungsfläche umfasst 29.520 m, und ist entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplans zu maximal 80 % bebaubar. Unter Berücksichtigung der
geringen Vorversiegelung dieser Fläche von 133 m, wird eine Neuversiegelung von bis zu
23.483 m, verursacht. ln diesem maximal möglichen Umfang gehen die natürlichen Boden-
funktionen durch Überbauung und Versiegelung dauerhatt verloren. Hierfür werden geeigne-
te lvlaßnahmen fürden naturschutzrechtlichen Ausgleich erforderlich.

Die Erkundung und Erschließung von Geothermie unterliegt den Bestimmungen des Bun-
desberggesetzes (BBergG). Erdwärme und Sole gelten danach als bergfreie Bodenschätze.
Die bergrechtliche Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme sowie die bergrechtliche Bewilli-
gung zur Gewinnung von Erdwärme werden im Land Brandenburg von der Bergverwaltung
des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstotfe (LBGR) an ihrem Hauptsitz in Cott-
bus erteilt. Die Bergbehörde bezieht in einem Beteiligungsverfahren die von dem jeweiligen
Proiekt berührten Behörden (insbesondere Wasser- und Naturschutzbehörde) mit ein.
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3.4 AuswirkungenautOberflächengewässerundGrundwasser

Die Planung hat keine Auswirkungen auf die im weiteren Umfeld des celtungsbereiches lie-
genden Oberflächengewässer. Die mit der Planung verursachte Neuversiegelung von bis zu
23.483 m2 bewirkt eine weitere Verringerung der Versickerung von Regenwasser und damit
eine zusätzliche Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung im Gebiet. Die zulässigen
Nutzungen führen voraussichtlich zu keinen erhöhten Risiken der Grundwasserverschmut-
zung. Trinkwasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen.
Die Errichtung und der Betrieb von Geothermieanlagen stellt in aller Regel eine cewässer-
benutzung gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar. Hierfür wird eine Wasserrech iche
Genehmlgung gemäß S 7 WHG erforderlich.

3.5 Auswirkungen auf Klima und Luft

Die gegenüber dem Bestand ermöglichte zusätzliche gebauung im Umfang von rund 2,3 ha
führt zum Verlust der betroffenen und grundsätzlich für die Kaltluftentstehung wirksamen
Freiflächen im Nordosten des Geltungsbereiches. Erhebliche Veränderungen der lokalen
Klimaverhältnisse sind hierdurch aber nicht zu erwarten. Auch spielen die Freiflächen des
Gebietes keine Bedeutung als klimatische Ausgleichsräume für das nahe gelegene Sied-
lungsgebiet von Werder (Havel).

Durch die geplante Trestertrocknungsanlage können zusätzlich zum bestehenden Betrieb
der Pektinfabrik lufthygienische Belastungen entstehen. lm weiteren Bebauungsplanverfah-
ren wird an Hand von immissionsschuttachlichen Gutachten überprüft, in wie weit lvlaß_
nahmen zum Schutz vor schädlichen Umweltejnwirkungen getroffen werden müssen. Diese
werden, soweit erforderlich, als Festsetzungen in die Entwurfsfassung dieses Bebauungs-
planes aufgenommen.

Auswirkungen auf das Landschaftsbild

Das Landschaflsbild des Plangebietes ist aulgrund der bestehenden Nutzung als Industrie-
und Gewerbebetrieb bereits erheblich vorbelastet. Für die Erholungsnutzung ist das Areal
bereits im Ausgangszusland ungeeignet. Durch dle Erweiterung des Betriebsgeländes wer-
den bisher ungenutzte Freiflächen im unmittelbaren Anschluss an den bestehenden Betrieb
in Anspruch genommen. Die Planung führt hier zum Verlust der Wiesen und des land-
schaftsbildwirksamen Baumbestandes. Besonders hohe und weithin sichtbare Bauwerke mit
einer Fernwirkung und entsprechenden visuellen Beeinträchtigungen der umgebenden
Landschaft sind nicht vorgesehen.

In der Bauphase sind Fernwirkungen auf das Landschaftsbild durch Baukräne und ggf. den
Bohrkrahn für Errichtung der Geothermieanlage zu erwarten. Diese Auswirkunqen weroen
autgrund der kurzen Dauer als nicht erheblich bewertet.

Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter

Wertvolle Kulturgüter sind von der Planung nicht betroffen. Die vorhandenen Sachqüter in
Form der Gebäude und Betriebsanlagen bleiben erhalten.
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3,8 Entwicklung bei Nichtdurchtührung der Planung (Nullvariante)

Bei Nichtdurchlührung der Planung ist von einem Weiterbestehen des derzeitigen Zustandes
auszugehen. Auf den bisherigen Betrieb der Pektinfabrik und der weiteren ansässigen Un-
ternehmen hätte die Nichtdurchführung der Planung keine Auswirkungen. Die geplante Er-
weiterung im Nordosten des Geltungsbereiches und der Bau der Geothermieanlage sowie
der Obsttrestertrocknungsanlage wären an diesem Standort nicht möglich. Die damit ver-
bundenen negativen Umweltwirkungen, insbesondere der Lebensraumverlust sowje die Bo-
denversiegelung könnten auf den betroffenen Freiflächen vermieden werden.

4 MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGEBUNG UND ZUM AUSGLEICH

4.1 Vermeidung und Verringerung

Gemäß S 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare
Beejnträchtigungen von Natur und Landschafl zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind ver-
meidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingrilf verfolgten Zweck am gleichen
Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen,
gegeben sind.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sehen eine Differenzierung der Nutzung in ein In-
dustriegebiet im Westen und ein Gewerbegebiet im Osten entlang der Phöbener Chaussee
vor. Zur östlichen Grundstücksgrenze innerhalb des GE wird zudem durch Baugrenzen ein
Mindestabstand zur Plangebietsgrenze von bis zu 50 m eingehalten. Durch die Zonierung
des Gebietes und die zurückgesetzte Baugrenze wird möglichen lmmissionsbelastungen der
nahe gelegenen Wohnbebauung östlich der Phöbener Chaussee vorgebeugt.

lm Rahmen der Umsetzung der Planung erforderliche Baufeldfreimachung und Baumfällun-
gen werden auf den Zeitraum außerhalb der Brutperiode beschränkt. Dadurch können Ver-
letzungen und Tötungen sowie Störungen von Tjeren und die Zerstörung von Niststätten
vermieden werden.

Weitere Maßnahmen werden, falls erforderlich, nach Erarbeitung immissionsschutzfachlicher
Gutachten bis zur Entwurfsfassung dieses Bebauungsplanes ergänzt.

4.2 Ausgleich

Gemäß S 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchti-
gungen durch l\.raßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen
(Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen). Ausgegljchen ist eine Be-
einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in
gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wie-
derhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die
beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betrotfenen Naturraum ln gleichwer-
tiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.
Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich wird lür die Neubebauung innerhalb der rund 3 ha gro-
ßen Erweiterungsfläche im Nordosten des Geltungsbereiches erforderlich. Aufgrund der
Feslsetzungen des Bebauungsplans ist hier von einem Verlust von Lebensräumen mittlerer
Wertigkeit sowie von einer Bodenneuversiegelung von bis zu 23.500 m2 auszugehen.



Sladt Werder (Havel): Eesründuns mit Umw€ltberichl zum Bebauungsplan Nr. 061/10"Gewelbe- und Induslriegebiet Werder - Kemnitz'im OT Kemnilz, Vorentwurf - 10.05-2011

Gemäß den Hinwejsen zum Vollzug der Eingriffsregelung in Brandenburg (HVE) ist Neuver-
siegelung von Böden allgemeiner Funktionsausprägung vorrangig durch Entsiegelung be-
stehender Flächen im Verhältnis 1:1 zu kompensieren. Alternativ ist auch die Kompensation
von Neuversiegelung durch Aufwertung von Bodenfunktionen unversiegelter Flächen mög-
lich. So kann Neuversiegelung u.a. durch flächige Gehölzpllanzung im Verhällnis 1:2 oder
durch Grünlandextensivierung im Verhältnis 1 :3 erfolgen.

Bjs zur Entwurfsfassung des Bebauungsplans werden in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehörde geeignete lvlaßnahmen lür den Ausgleich der negativen Umweltwirkungen
festgelegt. Nach den Angaben des Landschaftsplans der Stadt Werder (Havel) sind im
Stadtgebiet und auch in unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort umfangreiche potenzielle Kom-
pensationsflächen vorhanden, beispielsweise in Form von Neuaufforstungen, ökologischem
Waldumbau oder Grünlandextensivierung. So ist z.B. gemäß Landschaftsplan der Großteil
des Waldes westlich und nordwestlich der Pektinfabrik für den ökoloqischen Waldumbau
vorgesehen.

Standorl und Umfang der für die Baumfällungen erforderlichen Ersatzpflanzungen werden
nach Prüfung möglicher Erhaltungsfestsetzungen ebenfalls bis zur Entwurfsfassung dieses
Bebauungsplans f estgelegt.

ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN

Der Standort für den geplanten Neubau der Geothermieanlage und der Obsttrester-
trocknungsanlage liegt im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Werksgelände. Die
Erschließung ist über die Phöbener Chaussee gesichert. Alternative Flächen im Umfeld der
Pektinfabrik sind nicht vorhanden. So ist das Areal im Norden durch die BAB A 10, im Osten
durch die bestehenden Wohn- und Erholungsnutzungen und im Süden und Westen durch
die zusammenhängenden Waldgebiete begrenzt. Die umliegenden Flächen sind zudem
gänzlich durch das Landschaftsschutzgebiet ,,Potsdamer Wald- und Havelseengebiet" er-
fasst. Die Pektinfabrik ist einschließlich der Erweiterungsfläche bereits im wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Werder (Havel) als gewerbliche Baufläche dargestellt und der
Bebauungsplan an diesem Standort somit aus dem Flächenutzungsplan heraus entwickelt.
Die im vorliegenden Bebauungsplan getroflenen Festsetzungen zu Art und Maß der bauli-
chen Nutzung sind für den Betrieb der hier geplanten Anlagen erforderlich. Unter diesen Ge-
sichtspunkten existieren aus umweltplanerischer Sicht keine sinnvollen und wesentlich ab-
weichenden Planunosalternativen.

o ZUSATZLICHE ANGABEN

3.1 Beschreibung der wichligslen Merkmale der verwendeten technischen Ve1-
fahren

Aufbau und Inhalt dieses Umweltberichtes orienlieren sich an den Vorgaben der Anlage zu
S 2 Abs. 4 und S 2a des BauGB. Zunächst werden in der Einleitung die Ziele des Bebau-
ungsplans sowie die in Fachgesetzen und Fachplänen festgesetzten Ziele des Umweltschut-
zes dokumentiert. Dem folgt die Darstellung des Umweltzustandes, der zu erwartenden
Auswirkungen bei Durchlührung und Nichtdurchführung der Planung, die Benennung erfor-
derlicher Maßnahmen für Vermeidung, Verringerung und Ausgleich sowie Aussagen zu an-
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derweitigen Planungsmöglichkeiten. Der Umweltbericht schließt mit einer allgemein ver-
ständlichen Zusammenfassung. Die Ermittlung der Eingriffsfolgen wurden im vorliegenden
Umweltbericht flächen-, lunktions- und schutzgulbezogen durchgeführt.

3.2 Hinweise aut Schwierigkeilen bei der Zusammenstellung

Es liegen keine aktuellen Untersuchungen zu Vorkommen von Tieren vor. Die Ausführungen
zur Bedeutung des Plangebietes für Tierarten beruhen daher auf Einschätzungen aufgrund
der vorhandenen Habitatausstattung und den Angaben aus früheren Plänen zum Geltungs-
bereich.

Aussagen zur lokalklimatischen und lufthygienischen Situation im Plangebiet und den zu er-
wartenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft basieren aul grundsätzlichen
Annahmen, da hierzu keine Messdaten vorliegen.

Zu den bestehenden und durch die geplante Betriebserweiterung verursachten lmmissions-
belastungen der umliegenden Wohn- und Erholungsnutzungen liegen derzeit keine aktuellen
Untersuchungen vor. Für die immissionsschutzrechtliche Einordnung der geplanten
Obsttrestertrocknungsanlage und der voraussichtlichen Geruchsbelastungen existiert ledig-
lich eine gutachterliche Stellungnahme aus dem Verfahren zum Bebauungsplan Nr.056/09
'Havel-Camp Kemnitz". lm weiteren Bebauungsplanverfahren wird daher an Hand von im-
missionsschutztachlichen Gutachten überDrüft, in wie weit Maßnahmen zum Schallschutz
bzw. zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen getroffen werden müssen.

3.3 Maßnahmen zum Monitoring

Nach S 4 c BaUGB ist die Pflicht zur UbeMachung von erheblichen Umweltauswirkungen bei
der Verwirklichung von Bauleitplänen den Gemeinden zugewiesen. Gegenstand der Über-
wachung sind sowohl erhebliche prognostizierte Umweltauswirkungen als auch Umweltaus-
wirkungen, die durch fehlenden Vollzug von Festsetzungen entstehen. Beider Überwachung
der Umweltauswirkungen kann auf andere Quellen, etwa auf solche von zuständigen Fach-
behörden zurückgegriffen werden. Die Verantwortung lür die Überwachung bleibt jedoch bei
der Stadt Werder (Havel). Die für den vorliegenden Bebauungsplan notwendigen l\,ronito-
rinqmaßnahmen werden im weiteren Verfahren eroänzt.

4. ALLGEMEINVERSTÄNOLICHEZUSAMMENFASSUNG

Der Eigentümer der bestehenden Pektinfabrik im Ortsteil Kemnitz beabsichtigt, die Nutzung
auf dem Gelände des Werkes zu erweitern. Vorgesehen ist die Errichtung von Anlagen zur
Obstverarbeitung und Obsttrestertrocknung sowie die ggf. Erkundung von Erdwärme auf ei-
ner noch unbebauten Fläche im Norden des Werksgeländes. Die Stadt Werder (Havel)
möchte dieses Vorhaben durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans planungs-
rechtlich ermöglichen und den gewerblich-industriellen Bestand sichern.

Der Geltungsbereich umfasst das Gelände der bestehenden Pektinfabrik. Es handelt sich um
ein Industrie- und Gewerbegebiet mit dichter und zum Teil großmaßstäblicher Bebauung so-
wie ausgedehnten versiegelten Verkehrs- und Lagerflächen. Der Versiegelungsgrad beträgt
rund 60 7.. Die unverbauten Flächen des Gebietes werden durch regelmäßig gemähte und
artenarme Zierrasen sowie vereinzelte Gehölze geprägt.
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Zur Sicherung des Bestandes und der geplanten Erweiterung wird das Betriebsgelände der
Pektinfabrik als lndustriegebiet (Gl) und ein östlicher Steifen entlang der Phöbener Chaus-
see in einer Tiefe von rd. 100 Metern als Gewerbegebiet (GE) festgesetzt. Als Maß der bau-
lichen Nutzung wird eine GFIZ von 0,8 festgesetzt und somit eine Bebauung auf bis zu 807"
der Fläche ermöglicht.

Die bestehenden Nutzungen im Geltungsbereich sind einschließlich ihrer anlagen- und be-
triebsbedingten Auswirkungen als Ausgangszustand zu betrachten. Die geplante Betriebs-
erweiterung durch Anlagen zur Obstverarbeitung und Obsttrestertrocknung sowie die ggf.
Erkundung von Erdwärme sind hingegen als Auswirkungen der Planung zu berücksichtigen.

Die für die Erdwärmenutzung zur Stromerzeugung erforderlichen Einrichtungen sind baupla-
nungsrechtlich als nicht erheblich störende Gewerbebetriebe einzustufen. Von derartigen An-
lagen gehen in der Regel keine erheblichen Belastungen der Nachbarschaft, etwa durch
Lärm, Luttschadstoffe oder Gerüche aus. Bei der geplanten Trestertrocknungsanlage handelt
es sich nicht um eine genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetz (BlmSchG), allerdings gehen von der Anlage Lärm und Geruchsemissionen
aus. Vergleichbar ist die Trestertrocknungsanlage mit einer Anlage zur Trocknung von Grün,
futler, zu der nach TA-Lärm ein l\,4indestabstand zur nächsten Wohnbebauung von 500 Me-
tern erforderlich wäre. lm weiteren Bebauungsplanverfahren wird an Hand von immissions-
schutzfachlichen Gutachten überprüft, in wie weit Maßnahmen zum Schallschutz bzw. zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen getroffen werden müssen.

Die geplante Erweiterung hat eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme von rund 23.500 m,
zur Folge. ln diesem l\.4aß ist mit zusätzlichem Verlust von Lebensräumen von Tieren und
Pflanzen sowie Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und Grundwasserneu-
bildung zu rechnen. Die betroffenen Frischwiesen und Gehölzbestände im Norden des Gel
tungsbereiches haben einen mittleren Biotopwert. Rechtlich geschützte Biotope sind hiervon
nicht betroffen.

Das Landschaftsbild ist aufgrund der bestehenden Nutzung als Industrie- und Gewerbebe-
trieb bereits erheblich vorbelastet. Für die Erholungsnutzung ist das Areal bereits im Aus-
gangszustand ungeeignet. Besonders hohe und weithin sichtbare Bauwerke mit einer Fern-
wirkung und entsprechenden visuellen Beeinträchtigungen der umgebenden Landschaft sind
nicht vorgesehen.

Der Verursacher eines Eingrifls ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur
und Landschaft zu unterlassen. Durch die Zonierung des Gebietes in ein Industriegebiet und
ein Gewerbegebiet sowie die zurückgesetzte Baugrenze wird möglichen lmmissionsbelas-
tungen der nahe gelegenen Wohnbebauung östl ich der Phöbener Chaussee vorgebeugt.
Weitere Maßnahmen werden, falls erforderlich, nach Erarbeitung immissionsschutzlachlicher
Gutachten bis zur Entwurlslassung dieses Bebauungsplanes ergänzt. Eine weitere Vermei-
dungsmaßnahme betritft die Begrenzung der Baufeldfreimachung und Baumfällungen auf
den Zeitraum außerhalb der Brutperiode von Vögeln. Dadurch können Verletzungen und Tö-
tungen sowie Störungen von Tieren und die Zerstörung von Niststätten vermieden werden.

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch den Verursacher durch L4aßnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu ersetzen. Bis zur Entwurfsfas
sung des Bebauungsplans werden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde ge-
eignete Maßnahmen für den Ausgleich der negativen Umweltwirkungen festgelegt. Nach den
Angaben des Landschaftsplans der Stadt Werder (Havel) sind im Stadtgebiet und auch in
unmittelbarer Nähe zum Eingriffsort umfangreiche potenzielle Kompensationsflächen vor-
handen, beispielsweise in Form von Neuautforstungen, ökologischem Waldumbau oder

35



I Stadt W€rder (Hav€l): Begründung mit lJmweltbericht zum Bsbauungsplan Nr.061/10"Gewe|be- und Industriegebiet Wefder - KemniE im OT Kemnitz - Vorentwurl - 1 0.05.201 1

Grünlandextensivierung. So ist z.B. gemäß Landschaftsplan der Großteil des Waldes west-
lich und nordwestlich der Pektinfabrik für den ökologischen Waldumbau vorgesehen.

Standort und Umfang der lür die Baumfällungen erforderlichen Ersatzpflanzungen werden
nach Prüfung möglicher Erhaltungsfestsetzungen ebenfalls bis zur Entwurfsfassung dieses
Bebauungsplans f estgelegt.
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